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PUNKT A: ALLGEMEINE SATZUNGSBESTIMMUNGEN

I. FIRMA UND SITZ DER GENOSSENSCHAFT

§1 F IRMA UND S ITZ

Die Genossenschaft führt die Firma Selbsthilfe-Bauverein eG.  
Sie hat ihren Sitz in Flensburg.

II. GEGENSTAND DER GENOSSENSCHAFT

§2 ZWECK UND GEGENSTAND DER GENOSSENSCHAFT

(1)  Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine 
gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung sowie der Betrieb 
einer Spareinrichtung.

   
(2)  Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirt-

schaften, errichten, erwerben, vermitteln, veräußern und betreuen; sie kann alle 
im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der 
Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschafts-
anlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, 
wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

(3)  Die Genossenschaft kann Spareinlagen nur von ihren Mitgliedern und deren  
Angehörigen annehmen. Die Grundsätze für den Sparverkehr zwischen der  
Genossenschaft und den Sparern richten sich nach den besonderen Bestimmungen 
gemäß Punkt B dieser Satzung (Sparordnung). Die Sparordnung ist fester  
Bestandteil der Satzung. Änderungen der Sparordnung sind Satzungsänderungen.

(4)  Die Genossenschaft kann Namensschuldverschreibungen, insbesondere Sparbriefe 
ausgeben und Genussrechte gewähren..

(5)  Die Genossenschaft kann Beteiligungen im Rahmen von § 1 Abs. 2 des  
Genossenschaftsgesetzes übernehmen.

(6)  Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.  

7
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Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemäß § 28 die Voraussetzungen.  
Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes über den Kreis der Mitglieder und  
deren Angehörige im Sinne von § 15 der Abgabenordnung hinaus gilt nicht  
für die Teilnahme an der Spareinrichtung.

  Jede Bevorzugung von Mitgliedern der Organe der Genossenschaft  
(§ 20 der Satzung) ist unzulässig.

III. MITGLIEDSCHAFT

§3 MITGLIEDER

Mitglieder können werden

 a)  natürliche Personen,

 b) Personenhandelsgesellschaften,

 c) juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts,

 d)  Wohnungseigentümergemeinschaften und 

 e)  Stiftungen.

§4 ERWERB DER MITGLIEDSCHAFT

Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es einer vom Bewerber zu unter zeichnenden 
unbedingten Beitrittserklärung und der Zulassung durch die Genossenschaft. Über die 
Zulassung beschließt der Vorstand. Dem Bewerber ist vor Abgabe seiner Beitritts- 
erklärung die Satzung in der jeweils gültigen Fassung zur Verfügung zu stellen;  
es reicht aus, wenn die Satzung im Internet unter der Adresse der Genossenschaft ab-
rufbar ist und dem Bewerber ein Ausdruck der Satzung angeboten wird. Eine Vollmacht 
zur Abgabe der Beitrittserklärung bedarf der Schriftform.
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§5 EINTRITTSGELD

(1)  Bei der Aufnahme ist ein Eintrittsgeld zu zahlen, über dessen Höhe der  
Vorstand beschließt.

(2) Folgenden Mitgliedern kann dieses Eintrittsgeld auf Antrag erlassen werden:

 a) Ehepartnern/ eingetragener Lebenspartner eines Mitgliedes

 b) Minderjähriges Kind eines Mitgliedes

 c) Mieter angekaufter Bestände

 d) Mitarbeiter der SBV eG

 e) dem die Mitgliedschaft fortsetzenden Erben 

 f) Erlass im Einzelfall.

 Hierüber entscheidet der Vorstand.

§6 BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT

Die Mitgliedschaft endet durch

 a) Kündigung,

 b) Übertragung des gesamten Geschäftsguthabens,

 c) Tod,

	 d)	 	Auflösung	oder	Erlöschen	einer	juristischen	Person,	einer	Personenhandels-
gesellschaft, einer WEG oder Stiftung

 e) Ausschluss.
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§7 KÜNDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT

(1)  Das Mitglied kann zum Schluss eines Geschäftsjahres durch Kündigung seinen 
Austritt aus der Genossenschaft erklären.

(2)   Die Kündigung muss 3 Monate vorher in schriftlicher Form erfolgen. Sie muss 
spätestens am 30. September des Geschäftsjahres, in dem sie ausgesprochen 
wird, der Genossenschaft zugegangen sein.

(3)  Das Mitglied hat ein auf einen Monat befristetes außerordentliches  
Kündigungsrecht nach Maßgabe des § 67 a GenG, insbesondere wenn die  
Vertreterversammlung

 a) eine wesentliche Änderung des Gegenstandes der Genossenschaft,

 b) eine Erhöhung des Geschäftsanteils,

	 c)	 	die	Einführung	oder	Erweiterung	einer	Pflichtbeteiligung	mit	mehreren	 
Geschäftsanteilen,

	 d)	 	die	Einführung	oder	Erweiterung	der	Verpflichtung	der	Mitglieder	zur	 
Leistung von Nachschüssen,

 e) die Verlängerung der Kündigungsfrist über zwei Jahre hinaus oder

	 f)	 	die	Einführung	oder	Erweiterung	der	Verpflichtung	zur	Inanspruchnahme	
von Einrichtungen oder von anderen Leistungen der Genossenschaft oder 
zur Erbringung von Sach- oder Dienstleistungen beschließt. 

(4)  Das Mitglied scheidet aus der Genossenschaft zu dem Jahresschluss aus,  
zu dem die Kündigung fristgerecht erfolgt ist.
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§8 ÜBERTRAGUNG DES GESCHÄFTSGUTHABENS

(1)  Ein Mitglied kann mit Zustimmung des Vorstandes jederzeit, auch im Laufe 
des Geschäftsjahres, sein gesamtes Geschäftsguthaben durch schriftliche  
Vereinbarung auf einen anderen übertragen und hierdurch aus der Genossen-
schaft ohne Auseinandersetzung ausscheiden, sofern der Erwerber bereits  
Mitglied ist oder Mitglied wird.

(2)  Ein Mitglied kann sein Geschäftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft  
auszuscheiden, teilweise übertragen und hierdurch die Anzahl seiner  
Geschäftsanteile verringern, soweit es nicht nach der Satzung oder einer  
Vereinbarung mit der Genossenschaft zur Beteiligung mit mehreren  
Geschäftsanteilen	verpflichtet	ist	oder	die	Beteiligung	mit	mehreren	 
Geschäftsanteilen Voraussetzung für eine vom Mitglied in Anspruch  
genommene Leistung der Genossenschaft ist. Die Voraussetzungen des Abs. l 
gelten entsprechend.

(3)  Ist der Erwerber nicht Mitglied der Genossenschaft, so muss er die Mitglied-
schaft erwerben und sich mit Geschäftsanteilen mindestens in Höhe des zu 
übertragenden Geschäftsguthabens beteiligen. Ist der Erwerber bereits  
Mitglied, so ist das Geschäftsguthaben des ausgeschiedenen oder  
übertragenden Mitgliedes seinem Geschäftsguthaben zuzuschreiben. Wird 
durch die Zuschreibung der Betrag der bisher übernommenen Geschäfts- 
anteile überschritten, so hat sich der Erwerber entsprechend der bis zur Höhe 
des neuen Geschäftsguthabens mit einem oder mehreren Anteilen zu beteiligen 
(§ 17 Abs. 6 Höchstzahl der Anteile, mit denen sich ein Mitglied beteiligen 
kann ist zu beachten).

§9 BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT IM TODESFALL

Stirbt ein Mitglied, so geht die Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres, 
in dem der Erbfall eingetreten ist, auf die Erben über. Sie endet mit dem Schluss des 
Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist. Mehrere Erben können ein Stimm-
recht in dieser Zeit nur durch einen gemeinschaftlichen Vertreter ausüben.
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§10  BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT DURCH AUFLÖSUNG 
ODER ERLÖSCHEN EINER JURISTISCHEN PERSON ODER 
PERSONENHANDELSGESELLSCHAFT

Wird eine juristische Person oder eine Personenhandelsgesellschaft aufgelöst oder 
erlischt sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem 
die	Auflösung	oder	das	Erlöschen	wirksam	geworden	ist.	Führt	die	Auflösung	oder	das	
Erlöschen zu einer Gesamtrechtsnachfolge, so setzt der Gesamtrechtsnachfolger die 
Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres fort.

§11 AUSSCHLUSS EINES MITGLIEDES

(1)   Ein Mitglied kann zum Schluss des Geschäftsjahres aus der Genossenschaft 
ausgeschlossen werden,

	 a)	 	wenn	es	der	Genossenschaft	gegenüber	seine	Pflichten	aus	der	Satzung,	aus	
dem sonstigen Genossenschaftsrecht, aus den allgemeinen Gesetzen sowie 
aus der Förderbeziehung (insbesondere aus dem Nutzungsvertrag über die 
Wohnung) schuldhaft oder für die Genossenschaft und ihre Mitglieder  
unzumutbar	verletzt;	als	Pflichtverletzung	in	diesem	Sinne	gilt	insbesondere,

          wenn es das Ansehen der Genossenschaft in der Öffentlichkeit schädigt 
oder zu schädigen versucht,

      
  	 	wenn	es	die	Beteiligung	mit	geschuldeten	Geschäftsanteilen	(Pflicht-

anteile) sowie die Einzahlungen auf übernommene Geschäftsanteile 
(Pflichtanteile	und	weitere	Anteile)	unterlässt,

      b)  wenn über sein Vermögen ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens gestellt worden ist,

 c)  wenn es unbekannt verzogen ist, insbesondere keine zustellungsfähige  
Anschrift hinterlässt oder sein Aufenthalt länger als 1 Jahr unbekannt ist.

(2)  In den Fällen des Abs. 1 Buchst. a) bedarf es einer schriftlichen Abmahnung 
unter Androhung des Ausschlusses, es sei denn, eine Abmahnung ist entbehr-
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lich. Die Abmahnung ist insbesondere dann entbehrlich, wenn die Verfehlun-
gen des Mitgliedes schwerwiegend sind oder das Mitglied die Erfüllung seiner 
satzungsmäßigen	oder	sonstigen	Verpflichtungen	gegenüber	der	Genossenschaft	
ernsthaft und endgültig verweigert.

							 	Bei	einem	Ausschluss	gemäß	Abs.	1	Buchst.	c)	finden	die	Regelungen	des	 
Abs. 3 Satz 2 sowie der Abs. 4 bis 6 keine Anwendung.

(3)  Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes. Dem auszuschließen-
den Mitglied ist vorher die Möglichkeit zu geben, sich zu dem Ausschluss zu 
äußern.

(4)  Der Ausschließungsbeschluss ist dem ausgeschlossenen Mitglied unverzüglich 
vom Vorstand durch eingeschriebenen Brief (z. B. Einwurfeinschreiben) mitzu-
teilen. Von dem Zeitpunkt der Absendung desselben kann das ausgeschlossene 
Mitglied nicht mehr an der Vertreterversammlung teilnehmen.

(5)  Das ausgeschlossene Mitglied kann innerhalb eines Monats nach Zugang des 
Ausschließungsbeschlusses durch einen an den Vorstand gerichteten einge-
schriebenen Brief (z. B. Einwurfeinschreiben) gegen den Ausschluss Berufung 
einlegen. Über die Berufung entscheidet der Aufsichtsrat. Die Entscheidung des 
Aufsichtsrates ist genossenschaftsintern abschließend.

(6)  In dem Verfahren vor dem Aufsichtsrat müssen die Beteiligten Gelegenheit zur 
Stellungnahme erhalten. Der Aufsichtsrat entscheidet mit der Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen. Der Beschluss ist den Beteiligten durch eingeschriebenen 
Brief (z. B. Einwurfeinschreiben) mitzuteilen.

(7)  Ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates kann erst ausgeschlossen 
werden, wenn die Vertreterversammlung den Widerruf der Bestellung oder die 
Abberufung (§ 35 Abs. 1 Buchst. h) beschlossen hat.
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§12 AUSEINANDERSETZUNG

(1)  Mit dem Ausgeschiedenen hat sich die Genossenschaft auseinanderzusetzen. 
Maßgebend ist die Bilanz, die für das Geschäftsjahr, zu dessen Ende das  
Mitglied ausgeschieden ist, festgestellt worden ist (§ 35 Abs. 1 Buchst. b).

(2)  Der Ausgeschiedene kann lediglich sein Auseinandersetzungsguthaben, nicht 
auch einen Anteil an den Rücklagen und dem sonstigen Vermögen der  
Genossenschaft verlangen. Das Auseinandersetzungsguthaben wird nach dem 
Geschäftsguthaben des Mitgliedes (§ 17 Abs. 7) berechnet. 

  Die Genossenschaft ist im Rahmen der gesetzlichen Regelungen berechtigt, bei 
der Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zustehen-
den fälligen Forderungen gegen das Auseinandersetzungsguthaben aufzurech-
nen. Der Genossenschaft gegenüber haftet das Auseinandersetzungsguthaben 
des Mitgliedes für einen etwaigen Ausfall.

(3)  Die Abtretung und die Verpfändung des Auseinandersetzungsguthabens an 
Dritte sind unzulässig und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. Eine 
Aufrechnung des Auseinandersetzungsguthabens durch das Mitglied gegen 
seine Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet.  
Der Vorstand kann Ausnahmen von Satz 1 und Satz 2 zulassen.

(4)  Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem Ausgeschiedenen binnen sechs 
Monaten seit dem Ende des Geschäftsjahres, zu dem das Ausscheiden erfolgt 
ist, auszuzahlen, nicht jedoch vor Feststellung der Bilanz. Der Anspruch auf 
Auszahlung verjährt in drei Jahren.

(5)  Weist die der Auseinandersetzung zugrundeliegende Bilanz einen Bilanzverlust 
aus, der die Geschäftsguthaben und die gesetzliche Rücklage übersteigt, so hat der 
Ausgeschiedene den auf ihn entfallenden Anteil an die Genossenschaft zu zahlen. 
Dieser Anteil wird nach dem Verhältnis der Haftsumme des Ausgeschiedenen zur 
Gesamthaftsumme aller Mitglieder einschließlich der zum Schluss des gleichen 
Geschäftsjahres ausgeschiedenen berechnet; er ist auf die Haftsumme des Aus-
geschiedenen (§ 19) beschränkt. Der Ausgeschiedene ist auch dann zur Bilanzver-
lustdeckung heranzuziehen, wenn der Bilanzverlust auf neue Rechnung vorge-
tragen wird. Die Auseinandersetzungsforderung der Genossenschaft wird zwei 
Wochen nach der Vertreterversammlung, die die Bilanz festgestellt hat, fällig.
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IV. RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER 

§13 RECHTE DER MITGLIEDER

(1)  Die Mitglieder üben ihre Rechte in Angelegenheiten der Genossenschaft durch 
die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung und soweit sie als Ver-
treter gewählt werden, gemeinschaftlich in der Vertreterversammlung durch 
Beschlussfassung aus. Sie bewirken dadurch, dass die Genossenschaft ihre Auf-
gaben erfüllen kann.

(2)  Aus den Aufgaben der Genossenschaft ergibt sich insbesondere das Recht jedes 
Mitgliedes auf Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Einrichtungen der 
Genossenschaft nach den dafür getroffenen Bestimmungen sowie das Recht auf 
Teilnahme an sonstigen Vorteilen, die die Genossenschaft ihren Mitgliedern 
gewährt, nach Maßgabe der folgenden Satzungsbestimmungen und der gemäß  
§ 28 aufgestellten Grundsätze.

(3) Das Mitglied ist aufgrund der Mitgliedschaft vor allem berechtigt,

 a) sich mit weiteren Geschäftsanteilen nach Maßgabe von § 17 zu beteiligen,

 b)  Vertreter für die Vertreterversammlung zu wählen, 

 c)   in einer vom zehnten Teil der Mitglieder in Textform abgegebenen Eingabe 
die Einberufung einer Vertreterversammlung oder die Ankündigung von 
Gegenständen zur Beschlussfassung in einer bereits einberufenen Vertreter-
versammlung, soweit diese zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung 
gehören, zu fordern (§ 33 Abs. 4),

 d)  an einer gemäß § 33 Abs. 4 einberufenen Vertreterversammlung teilzu-
nehmen und hier das Antrags- und Rederecht durch einen Bevollmächtigten 
auszuüben, soweit es zu den Mitgliedern gehört, auf deren Verlangen die 
Vertreterversammlung einberufen wurde (§ 33 Abs. 5),

 e)  in einer vom zehnten Teil der Mitglieder in Textform abgegebenen Eingabe 
die Einberufung einer Mitgliederversammlung zur Abschaffung der  
Vertreterversammlung zu verlangen; §§ 33 und 34 gelten entsprechend,
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 f)   die Ernennung oder Abberufung von Liquidatoren in einer vom zehnten 
Teil der Mitglieder unterschriebenen Eingabe beim Gericht zu beantragen,

 g)  eine Abschrift der Liste der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter zu ver-
langen,

 h)  am Bilanzgewinn der Genossenschaft teilzunehmen (§ 41),

 i)   das Geschäftsguthaben ganz oder teilweise durch schriftliche Vereinbarung 
auf einen anderen zu übertragen (§ 8),

 j) den Austritt aus der Genossenschaft zu erklären (§ 7),

 k) weitere Geschäftsanteile nach Maßgabe von § 18 zu kündigen,

 l) die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens gemäß § 12 zu fordern,

 m)  Einsicht in die Niederschrift über die Beschlüsse der Vertreterversammlung 
zu nehmen und eine Abschrift der Niederschrift zu verlangen sowie auf seine 
Kosten eine Abschrift des in der Geschäftsstelle ausgelegten Jahresabschlus-
ses, des Lageberichtes und der Bemerkungen des Aufsichtsrates zu fordern,

 n)  die Mitgliederliste einzusehen,

 o)  das zusammengefasste Ergebnis des Prüfungsberichtes einzusehen,

 p)   bei der Genossenschaft zu den üblichen Konditionen Spareinlagen zu täti-
gen; dieses Recht steht auch den Angehörigen (i. S. der Abgabenordnung) 
des Mitgliedes zu.

§14 WOHNLICHE VERSORGUNG DER MITGLIEDER

(1)  Die Nutzung einer Genossenschaftswohnung sowie der Erwerb eines Eigen-
heimes oder einer Wohnung in der Rechtsform des Wohnungseigentums bzw. 
Dauerwohnrechtes nach Wohnungseigentumsgesetz stehen ebenso, wie die In-
anspruchnahme von Betreuungs-/Dienstleistungen in erster Linie Mitgliedern 
der Genossenschaft zu.
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(2)  Ein Anspruch des einzelnen Mitgliedes kann aus dieser Bestimmung nicht ab-
geleitet werden.

§15 ÜBERLASSUNG VON WOHNUNGEN

(1)  Die Überlassung einer Genossenschaftswohnung begründet grundsätzlich ein 
dauerndes Nutzungsrecht des Mitgliedes. Die Nutzungsgebühr wird nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Bewirtschaftung vom Vorstand festgesetzt.

(2)   Das Nutzungsverhältnis an einer Genossenschaftswohnung kann während des 
Bestehens der Mitgliedschaft nur unter den im Nutzungsvertrag festgesetzten 
oder den gesetzlichen Bedingungen beendet werden.

§16 PFLICHTEN DER MITGLIEDER

(1)	 	Aus	der	Mitgliedschaft	ergibt	sich	die	Verpflichtung	zur	Aufbringung	der	von	
der Genossenschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigten Eigenmittel bei-
zutragen durch:

 a)  Übernahme von Geschäftsanteilen nach Maßgabe des § 17 und fristgemäße 
Zahlungen hierauf,

 b) Teilnahme am Verlust (§ 42),

 c)  Zahlung eines Anteils am Fehlbetrag bei der Auseinandersetzung  
(§ 12 Abs. 5),

 d)  weitere Zahlungen gemäß Beschluss der Vertreterversammlung nach Auf-
lösung der Genossenschaft, bei Mitgliedern, die ihren Geschäftsanteil noch 
nicht voll eingezahlt haben (§ 87a GenG).

 e) Nachschüsse bei Insolvenz der Genossenschaft (§ 19 Abs. 1 Satz 2),
 
 f) Zahlung des Eintrittsgeldes (§ 5).
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(2)  Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Genossenschaft hat das Mitglied 
ein vom Vorstand nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bewirtschaftung 
festgesetztes Entgelt zu entrichten, die getroffenen Vereinbarungen zu erfüllen 
sowie einen festgesetzten Finanzierungsbeitrag zu erbringen.

(3)	 	Bei	der	Erfüllung	von	Pflichten	und	der	Wahrnehmung	von	Rechten	auch	aus	
abgeschlossenen Verträgen sind im Rahmen der genossenschaftlichen Treue-
pflicht	die	Belange	der	Gesamtheit	der	Mitglieder	angemessen	zu	berücksichti-
gen.

(4)	 	Das	Mitglied	ist	verpflichtet,	jede	Änderung	seiner	Anschrift	und	E-Mail- 
Adresse unverzüglich mitzuteilen.

V.  GESCHÄFTSANTEIL, GESCHÄFTSGUTHABEN  
UND HAFTSUMME

§17 GESCHÄFTSANTEILE UND GESCHÄFTSGUTHABEN

(1)  Das Mitglied beteiligt sich an der Genossenschaft aufgrund einer schriftlichen, 
unbedingten Beitrittserklärung durch Übernahme von Geschäftsanteilen.  
Der Geschäftsanteil beträgt 160,00 EUR.

(2)	 Jedes	Mitglied	ist	verpflichtet,	mindestens	einen	Anteil	zu	übernehmen.

  Mitglieder, die in die Datei der wohnungssuchenden Mitglieder eingetragen 
sind	oder	werden	wollen,	sind	verpflichtet,	zwei	Anteile	zu	übernehmen.

  Jedes Mitglied, dem eine Wohnung oder Geschäftsraum überlassen wird, hat 
einen angemessenen Beitrag zur Aufbringung der Eigenleistung durch Über-
nahme weiterer Geschäftsanteile nach Maßgabe der vom Vorstand festgesetzten 
Grundsätze zu übernehmen.

  Soweit sich das Mitglied bereits mit weiteren Anteilen gemäß Abs. 4 beteiligt 
hat,	werden	diese	auf	die	nutzungsbezogenen	Pflichtanteile	angerechnet.

(3)	 	Die	Pflichtanteile	sind	sofort	bei	Aufnahme	in	die	Genossenschaft	einzuzahlen.	
Der Vorstand kann Ratenzahlung ab dem 2. Geschäftsanteil gewähren. Die 
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Raten müssen mindestens 20,00 EUR monatlich betragen.

  Bei Überlassung einer Wohnung, eines Eigenheimes oder einer Eigentums-
wohnung kann der Vorstand sofortige Zahlung verlangen oder Ratenzahlungen 
gewähren.

(4)	 	Über	die	Pflichtanteile	gemäß	Abs.	2	und	3	hinaus	können	die	Mitglieder	wei-
tere Anteile übernehmen, wenn die vorhergehenden Anteile bis auf den zuletzt 
übernommenen voll eingezahlt sind und der Vorstand die Übernahme zugelas-
sen hat. Für die Einzahlung gilt Abs. 3 entsprechend.

(5)  Solange ein Geschäftsanteil nicht voll eingezahlt ist, ist die Dividende dem  
Geschäftsguthaben zuzuschreiben. Im Übrigen gilt § 41 Abs. 5 der Satzung. 
Sind alle Geschäftsanteile voll eingezahlt und bestehen keine Forderungen 
seitens des SBV an das Mitglied, werden gewährte Dividenden bei Teilnahme 
an der Spareinrichtung einem Sparkonto gutgeschrieben. 

(6)  Die Höchstzahl der weiteren Anteile gemäß § 4, mit denen sich ein Mitglied 
beteiligen kann, ist 99. Diese Regelung gilt seit dem 09.11.2010.

(7)  Die Einzahlungen auf Geschäftsanteile, vermehrt um zugeschriebene Gewinn-
anteile, vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, bilden das Geschäftsgut-
haben des Mitgliedes.

(8)  Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens an Dritte ist unzuläs-
sig und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. Über begründete Ausnah-
men beschließt der Vorstand. Eine Aufrechnung des Geschäftsguthabens durch 
das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist 
nicht gestattet. Für das Auseinandersetzungsguthaben gilt § 12 der Satzung.

§18 KÜNDIGUNG FREIWILLIG ÜBERNOMMENER ANTEILE

(1)  Das Mitglied kann die Beteiligung mit einem oder mehreren seiner weiteren 
Geschäftsanteile i. S. von § 17 Abs. 4 zum Schluss eines Geschäftsjahres durch 
schriftliche Erklärung kündigen, soweit es nicht nach einer Vereinbarung mit 
der	Genossenschaft	zur	Beteiligung	mit	mehreren	Geschäftsanteilen	verpflich-
tet ist oder die Beteiligung mit mehreren Geschäftsanteilen Voraussetzung für 
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eine von dem Mitglied in Anspruch genommene Leistung der Genossenschaft 
ist. Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden und der Genossenschaft 
mindestens 3 Monate vor Schluss des Geschäftsjahres zugehen.

(2)  Ein Mitglied, das einzelne Geschäftsanteile gekündigt hat, kann nur den Teil 
seines Geschäftsguthabens beanspruchen, der die auf die verbleibenden  
Geschäftsanteile geleisteten Einzahlungen, vermehrt um zugeschriebene  
Gewinnanteile, vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, übersteigt. Für 
die Ermittlung des auszuzahlenden Teils des Geschäftsguthabens gilt § 12 sinn-
gemäß. Soweit ein verbleibender Geschäftsanteil noch nicht voll eingezahlt ist  
(§ 17 Abs. 4–6), wird der auszahlungsfähige Teil des Geschäftsguthabens  
hiermit verrechnet.

§19 NACHSCHUSSPFLICHT

(1)  Die Mitglieder haften der Genossenschaft mit dem Geschäftsanteil. Sie haben, 
beschränkt auf die Haftsumme, Nachschüsse zur Insolvenzmasse zu leisten. 
Die Haftsumme beträgt 160,00 EUR. Bei Übernahme weiterer Anteile erhöht 
sich die Haftsumme auf den Gesamtbetrag der übernommenen Geschäftsantei-
le.

(2)	 	Die	Vertreterversammlung	kann	nach	Auflösung	der	Genossenschaft	gem.	 
§ 36 Abs. 2 Buchst. d beschließen, dass die Mitglieder, soweit dies erforderlich 
ist, zur Deckung eines Fehlbetrages i. S. von § 87 a Abs. 1 GenG zu weiteren 
Einzahlungen	auf	den	Geschäftsanteil	verpflichtet	sind,	sofern	sie	diesen	noch	
nicht voll eingezahlt haben, § 87 a Abs. 2 GenG weitere Zahlungen nach dem 
Verhältnis ihrer Geschäftsanteile zu leisten haben.

(3)  Ein Mitglied kann jedoch zu weiteren Einzahlungen nach § 87 a Abs. 2 GenG 
höchstens bis zu dem Betrag in Anspruch genommen werden, der dem Gesamt-
betrag seiner Geschäftsanteile entspricht.
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VI. ORGANE DER GENOSSENSCHAFT

§20 ORGANE

(1)  Die Genossenschaft hat als Organe den Vorstand, den Aufsichtsrat und die Ver-
treterversammlung, solange die Mitgliederzahl 1500 übersteigt. An die Stelle 
der Vertreterversammlung tritt die Mitgliederversammlung, wenn die Zahl der 
Mitglieder unter 1501 sinkt.

(2)  Mit Mitgliedern des Vorstandes und Aufsichtsrates dürfen Geschäfte und 
Rechtsgeschäfte im Sinne des § 2 der Satzung nur abgeschlossen werden, wenn 
der Aufsichtsrat dem Abschluss solcher Geschäfte zugestimmt hat.

(3)  Die Unabhängigkeit der Genossenschaft von Angehörigen des Bau- und Mak-
lergewerbes	und	der	Baufinanzierungsinstitute	soll	dadurch	gewahrt	werden,	
dass diese in den Organen der Genossenschaft nicht die Mehrheit der Mitglie-
der bilden.

§21 VORSTAND

(1)  Der Vorstand besteht mindestens aus 2 Personen. Sie müssen Mitglied der 
Genossenschaft und natürliche Personen sein. Gehören juristische Personen 
oder Personengesellschaften der Genossenschaft an, können die zur Vertretung 
befugten Personen in den Vorstand bestellt werden.

(2)  Mitglieder des Vorstandes können nachstehende Angehörige eines Vorstands- 
oder Aufsichtsratsmitgliedes nicht sein:

 a)  Ehegatten, Verlobte, Mitglieder einer eheähnlichen oder lebenspartner-
schaftsähnlichen Gemeinschaft oder eingetragenen Lebenspartner.

 b) Geschwister der in Nr. 1 genannten Personen.

 c)  Eltern, Kinder, Enkel oder Geschwister sowie deren Ehegatten, Verlobte, 
Mitglieder einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemein-
schaft oder eingetragene Lebenspartner.
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(3)  Ehemalige Aufsichtsratsmitglieder können erst zwei Jahre nach Ausscheiden 
aus dem Amt und nach Entlastung in den Vorstand bestellt werden. § 21 Abs. 6 
bleibt unberührt.

(4)  Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von höchstens 
fünf Jahren bestellt. Ihre Wiederbestellung ist zulässig. Vom Aufsichtsrat ist 
ein hauptamtliches Vorstandsmitglied als Vorstandsvorsitzender zu benennen. 
Die Bestellung eines hauptamtlichen Vorstandsmitgliedes endet spätestens 
mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem das Vorstandsmitglied das jeweils 
geltende individuelle gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht. Nebenamtliche 
Vorstandsmitglieder werden längstens auf die Dauer von drei Jahren bestellt. 
Die Bestellung von nebenamtlichen oder ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern 
endet spätestens mit Vollendung des 73. Lebensjahres. Die Bestellung kann 
vorzeitig nur durch die Vertreterversammlung widerrufen werden (§ 35 Abs. 1 
Buchst. h).

(5)  Der Aufsichtsrat kann Mitglieder des Vorstandes bis zur Entscheidung durch 
die	Vertreterversammlung	vorläufig	ihres	Amtes	entheben.	Der	Beschluss	
bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln aller Mitglieder des Aufsichtsrates. 
Die	Vertreterversammlung	ist	unverzüglich	einzuberufen.	Den	vorläufig	ihres	
Amtes enthobenen Mitgliedern des Vorstandes ist in der Vertreterversammlung 
mündlich Gehör zu geben.

(6)  Anstellungsverträge mit haupt- und nebenamtlichen Vorstandsmitgliedern 
sollen auf die Dauer der Bestellung abgeschlossen werden. Der Aufsichtsrats-
vorsitzende unterzeichnet namens der Genossenschaft die Anstellungsverträge 
mit den Vorstandsmitgliedern. Für die Kündigung des Anstellungsverhältnis-
ses eines Vorstandsmitgliedes unter Einhaltung der vertraglichen oder gesetz-
lichen Frist sowie für den Abschluss von Aufhebungsvereinbarungen ist der 
Aufsichtsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden, zuständig. Für die außeror-
dentliche Kündigung des Anstellungsvertrages aus wichtigem Grund (fristlose 
Kündigung) ist die Vertreterversammlung zuständig. Im Übrigen gilt § 25 
Abs. 2 Satz 1.

(7)  Bei ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern erlischt das Auftragsverhältnis mit 
dem Ablauf oder dem Widerruf der Bestellung. Sie können eine angemessene 
Aufwandsentschädigung erhalten, über die der Aufsichtsrat bestimmt.
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§22 LEITUNG UND VERTRETUNG DER GENOSSENSCHAFT

(1)  Der Vorstand leitet die Genossenschaft unter eigener Verantwortung. Er hat nur 
solche Beschränkungen zu beachten, die Gesetz und Satzung festlegen.

(2)  Die Genossenschaft wird vertreten durch ein Vorstandsmitglied in Gemein-
schaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder in Gemeinschaft mit einem 
Prokuristen. Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder vom 
Verbot der Mehrfachvertretung nach § 181 zweiter Fall BGB befreien.

(3)  Ist eine Willenserklärung gegenüber der Genossenschaft abzugeben, so genügt 
die Abgabe gegenüber einem Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

(4)  Zur Gesamtvertretung befugte Vorstandsmitglieder können einzelne von ihnen 
zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften 
ermächtigen. Das gilt sinngemäß für Vorstandsmitglieder, die in Gemeinschaft 
mit einem Prokuristen die Genossenschaft vertreten. 

  Beschlüsse des Vorstandes können auch schriftlich oder im Wege von Fern-
kommunikationsmedien (beispielsweise per Telefon, E-Mail oder Videokonfe-
renz), auch ohne Einberufung einer Sitzung gefasst werden, wenn kein Vor-
standsmitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht. 

  Niederschriften über Beschlüsse sind von allen bei der Beschlussfassung be-
teiligten Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben. Satz 1 gilt für Sitzungen, in 
denen kein Beschluss gefasst worden ist, entsprechend. Die Vollständigkeit und 
Verfügbarkeit der Niederschriften sind sicherzustellen.

(5)  Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die von jedem Mitglied des Vor-
standes zu unterschreiben ist.

(6)  Die Mitglieder des Vorstandes nehmen gemäß § 27 Abs. 2 an den Sitzungen 
des Aufsichtsrates teil, soweit nicht durch besonderen Beschluss des Aufsichts-
rates die Teilnahme ausgeschlossen wird. In den Sitzungen des Aufsichtsrates 
hat der Vorstand die erforderlichen Auskünfte über geschäftliche Angelegen-
heiten zu erteilen. Bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrates haben die Mit-
glieder des Vorstandes kein Stimmrecht.
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(7)  Der Vorstand hat der ordentlichen Vertreterversammlung den Jahresabschluss 
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) sowie einen Lagebericht 
mit den Bemerkungen des Aufsichtsrates und dessen Bericht vorzulegen.

§23 AUFGABEN UND PFLICHTEN DES VORSTANDES

(1)  Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft an-
zuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft, 
namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit 
im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie auch nach ihrem Ausscheiden 
aus dem Amt Stillschweigen zu wahren.

(2)	 Der	Vorstand	ist	insbesondere	verpflichtet,

 a) die Geschäfte entsprechend genossenschaftlicher Zielsetzung zu führen,

 b)   die für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwendigen personellen, 
sachlichen und organisatorischen Maßnahmen rechtzeitig zu planen und 
durchzuführen,

 c)   für ein ordnungsgemäßes Rechnungswesen gemäß §§ 38 ff. der Satzung zu 
sorgen,

 d)   über die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs und über die Beteiligung mit 
weiteren Geschäftsanteilen zu entscheiden,

 e)  die Mitgliederliste nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes zu führen,

 f)   im Prüfungsbericht festgehaltene Mängel abzustellen und dem Prüfungsver-
band darüber zu berichten.

(3)  Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat zu berichten über die beabsichtigte Ge-
schäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung 
(insbesondere die Finanz-, Investitions- und Personalplanung). Dabei hat er 
auch auf wesentliche Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestell-
ten Plänen und Zielen sowie auf die erkennbaren Risiken der künftigen Ent-
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wicklung einzugehen. Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt unverzüglich nach ihrer Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen.  
§ 25 Abs. 3 ist zu beachten.

(4)	 	Vorstandsmitglieder,	die	ihre	Pflichten	verletzen,	sind	der	Genossenschaft	zum	
Ersatz	des	daraus	entstehenden	Schadens	als	Gesamtschuldner	verpflichtet.	
Eine	Pflichtverletzung	liegt	nicht	vor,	wenn	das	Vorstandsmitglied	bei	einer	
unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der 
Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Genossenschaft zu 
handeln. Sie haben nachzuweisen, dass sie die Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft angewandt haben.

(5)	 	Die	Ersatzpflicht	gegenüber	der	Genossenschaft	tritt	nicht	ein,	wenn	die	Hand-
lung auf einem gesetzmäßigen Beschluss der Vertreterversammlung beruht. 
Die	Ersatzpflicht	wird	dagegen	nicht	dadurch	ausgeschlossen,	dass	der	Auf-
sichtsrat die Handlung gebilligt hat.

§24 AUFSICHTSRAT

(1)  Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Vertreterver-
sammlung kann eine höhere Zahl durch Beschluss festsetzen. Die Mitglieder 
des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft und natür-
liche Personen sein. Sie sind ehrenamtlich tätig. Gehören juristische Personen 
oder Personengesellschaften der Genossenschaft an, können die zur Vertretung 
befugten Personen in den Aufsichtsrat gewählt werden. Wahl bzw. Wiederwahl 
kann nur vor Vollendung des 73. Lebensjahres erfolgen.

(2)  Aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Vorstandsmitglieder oder 
dauernde Vertreter von Vorstandsmitgliedern sein. Sie dürfen auch nicht als 
Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis zur Genossenschaft stehen. Mitglieder 
des Aufsichtsrates können nicht sein Angehörige eines Vorstands- und Auf-
sichtsratsmitgliedes gemäß § 21 Abs. 2 oder eines Mitarbeiters, der in einem 
Arbeitsverhältnis zur Genossenschaft steht.

(3)  Ehemalige Vorstandsmitglieder können erst zwei Jahre nach Ausscheiden aus 
dem Amt (Karenzzeit) und nach erteilter Entlastung in den Aufsichtsrat ge-
wählt werden. Die Karenzzeit gilt nicht für Aufsichtsratsmitglieder, die gemäß 
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Abs. 7 für einen im Voraus begrenzten Zeitraum zu Vertretern von verhinder-
ten Vorstandsmitgliedern bestellt worden sind.

(4)  Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Vertreterversammlung für 3 Jahre 
gewählt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied ge-
wählt wird, nicht mitgerechnet. Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet 
mit dem Schluss der dritten ordentlichen Vertreterversammlung nach der Wahl. 
Wiederwahl ist zulässig. Dauernd verhinderte Aufsichtsratsmitglieder sind 
durch die Vertreterversammlung abzuberufen und durch Wahl zu ersetzen.

(5)  Vorschlagsberechtigt für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern sind der Auf-
sichtsrat, einzelne Aufsichtsratsmitglieder sowie jedes Mitglied. Mitglieder 
des Vorstandes sind nicht vorschlagsberechtigt. Zwischen dem Tag, an dem der 
Wahlvorschlag dem Vorstand zugeht und dem Tag der Versammlung muss, vor-
behaltlich Satz 6, ein Zeitraum von mindestens sechs Wochen liegen. Hierfür 
ist der Zugang des Wahlvorschlags bei der Genossenschaft maßgebend. Weder 
der Tag der Versammlung noch der Tag, an dem der Wahlvorschlag dem Vor-
stand zugeht, werden mitgerechnet. Bei Wahlen im Rahmen von Versammlun-
gen nach § 32c müssen die Vorschläge bis zu dem von Vorstand und Aufsichts-
rat nach § 32c Abs. 3 Satz 4 Buchst. a festgelegten Zeitpunkt eingehen. Nach 
Ablauf der Frist gemäß Satz 3 oder Satz 6 können keine Wahlvorschläge mehr 
gemacht werden.

(6)  Scheiden Mitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat 
bis zur nächsten ordentlichen Vertreterversammlung, in der die Ersatzwahlen 
vorgenommen werden, nur aus den verbleibenden Mitgliedern. Frühere Er-
satzwahlen durch eine außerordentliche Vertreterversammlung sind jederzeit 
möglich, jedoch dann erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder 
unter drei herabsinkt oder der Aufsichtsrat nicht mehr beschlussfähig ist im 
Sinne von § 27 Abs. 4 . Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Amtsdauer aus-
geschiedener Aufsichtsratsmitglieder.

(7)  Nur für einen im Voraus begrenzten Zeitraum kann der Aufsichtsrat einzelne 
seiner Mitglieder zu Vertretern von verhinderten Vorstandsmitgliedern be-
stellen. In dieser Zeit und bis zur erteilten Entlastung wegen ihrer Tätigkeit im 
Vorstand dürfen sie keine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied ausüben.

(8)  Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stell-



27

vertreter. Er wählt eine Person für die Schriftführung sowie deren Stellver-
tretung. Das gilt auch, soweit sich seine Zusammensetzung durch Wahlen nicht 
verändert hat. Die Einladung zur konstituierenden Sitzung erfolgt durch den 
Vorstand. Die Leitung der konstituierenden Sitzung obliegt bis zu den Wahlen 
nach Satz 1 demjenigen Aufsichtsratsmitglied mit dem höchsten Lebensalter.

(9)  Dem Aufsichtsrat steht ein angemessener Auslagenersatz, auch in pauscha-
lierter Form zu. Soll ihm für seine Tätigkeit als Aufsichtsrat eine Vergütung 
gewährt werden, beschließt hierüber sowie über die Höhe der Vergütung die 
Vertreterversammlung.

§25 AUFGABEN UND PFLICHTEN DES AUFSICHTSRATES

(1)  Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in seiner Geschäftsführung zu fördern und 
zu	überwachen.	Die	Rechte	und	Pflichten	des	Aufsichtsrates	werden	durch	
Gesetz und Satzung begrenzt. Hierbei hat er insbesondere die Leitungsbefugnis 
des Vorstandes gemäß § 27 Abs. 1 GenG zu beachten.

(2)  Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber den Vorstandsmitglie-
dern gerichtlich und außergerichtlich. Über die Führung von Prozessen ent-
scheidet die Vertreterversammlung. Im Übrigen gilt § 21 Abs. 6.

(3)  Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit Auskünfte über die Angelegen-
heiten der Genossenschaft verlangen. Ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied kann 
Auskünfte nur an den gesamten Aufsichtsrat verlangen. Jedes Aufsichtsratsmit-
glied	hat	das	Recht	und	die	Pflicht,	von	den	Vorlagen	des	Vorstandes	Kenntnis	
zu nehmen.

(4)  Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat den Inhalt des Prüfungsberichts zur 
Kenntnis zu nehmen.

(5)  Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Vorschläge 
des Vorstandes für die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Deckung 
eines Jahresfehlbetrages zu prüfen und der Vertreterversammlung vor Fest-
stellung des Jahresabschlusses darüber Bericht zu erstatten. Der Aufsichtsrat 
hat vor der Feststellung des Jahresabschlusses gesondert über Einstellungen in 
andere Ergebnisrücklagen gemäß § 40 Abs. 4 zu berichten. 
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(6)  Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen, insbesondere um 
seine Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten oder um deren Ausführung 
zu überwachen.

(7)  Die Mitglieder des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse können ihre Oblie-
genheiten nicht anderen Personen übertragen. Der Aufsichtsrat kann sich zur 
Erfüllung	seiner	Überwachungspflicht	der	Hilfe	sachverständiger	Dritter	be-
dienen.

(8)  Beschlüsse des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden, im Falle von dessen 
Verhinderung durch seinen Stellvertreter, ausgeführt.

(9)  Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie ist von jedem Mitglied 
des Aufsichtsrates zu unterschreiben.

§26 SORGFALTSPFLICHTEN DES AUFSICHTSRATES

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines ordent-
lichen und gewissenhaften Aufsichtsratsmitgliedes einer Wohnungsgenossenschaft 
anzuwenden.	§	23	Abs.	4	Satz	2	findet	entsprechende	Anwendung.	Sie	haben	über	alle	
vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft sowie der Mitglieder 
und von Dritten, die ihnen durch die Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, 
Stillschweigen zu bewahren; dies gilt auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt.  
Im	Übrigen	gilt	gemäß	§	41	GenG	für	die	Sorgfaltspflicht	und	Verantwortlichkeit	der	
Aufsichtsratsmitglieder § 34 GenG sinngemäß.

§27 SITZUNGEN DES AUFSICHTSRATES

(1)  Der Aufsichtsrat hält nach Bedarf Sitzungen ab. Er soll einmal im Kalender-
vierteljahr, er muss einmal im Kalenderhalbjahr zusammentreten. Die Sit-
zungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen und geleitet. 
Als Sitzungen des Aufsichtsrates gelten auch die gemeinsamen Sitzungen von 
Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 29. Die Geschäftsordnung trifft die näheren 
Bestimmungen.

(2)  Der Aufsichtsrat soll den Vorstand in der Regel zu seinen Sitzungen einladen. 
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Der Vorstand nimmt ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil.

(3)   Der Vorsitzende des Aufsichtsrates muss den Aufsichtsrat unverzüglich ein-
berufen, wenn ein Drittel der Mitglieder des Aufsichtsrates oder der Vorstand 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe dies verlangen.

(4)   Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der satzungs-
gemäß oder gemäß Beschluss der Vertreterversammlung festgelegten Zahl der 
Mitglieder bei der Beschlussfassung mitgewirkt hat. 

(5)  Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann im Rahmen der Einberufung nach Abs. 
1 festlegen,

 a)   dass Aufsichtsratsmitglieder auch ohne physische Anwesenheit am Ort der 
Sitzung mittels Fernkommunikationsmedien (beispielsweise per Telefon 
oder Video) an der Sitzung teilnehmen können oder

 b)   dass eine Sitzung des Aufsichtsrats ohne physische Anwesenheit mittels 
Fernkommunikationsmedien (beispielsweise per Telefon oder per Video-
konferenz) durchgeführt wird.

  Über die konkret zulässigen Fernkommunikationsmedien entscheidet jeweils 
der	Vorsitzende	des	Aufsichtsrats	nach	pflichtgemäßem	Ermessen;	er	kann	auch	
eine Kombination mehrerer Kommunikationswege zulassen. Ein Widerspruch 
gegen die Entscheidungen des Vorsitzenden des Aufsichtsrats nach den Sätzen 
1 und 2 ist ausgeschlossen.

(6)  Schriftliche Beschlussfassungen ohne Einberufung einer Sitzung des Aufsichts-
rates sind auf Vorschlag des Vorsitzenden des Aufsichtsrates nur zulässig, wenn 
kein Mitglied diesem Verfahren unverzüglich widerspricht.

(7)  Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(8)   Über die Beschlüsse sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden 
und dem Schriftführer zu unterschreiben sind. Satz 1 gilt für Sitzungen, in 
denen kein Beschluss gefasst worden ist, entsprechend. Die Vollständigkeit und 
Verfügbarkeit der Niederschriften ist sicherzustellen.
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§28  GEGENSTÄNDE DER GEMEINSAMEN BERATUNGEN VON 
VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Vorstand und Aufsichtsrat beschließen auf der Grundlage von Vorlagen des Vorstandes 
nach gemeinsamer Sitzung und Beratung durch getrennte Abstimmung über

 a)  Grundsatzfragen der Geschäftspolitik, insbesondere in Fragen der Bautätig-
keit, des Grundstücksverkehrs und für Nichtmitgliedergeschäfte,

 b)   die Beteiligung an anderen Wohnungsunternehmen sowie an sonstigen 
Unternehmen oder Zusammenschlüssen,

 c)   den Bericht über die gesetzliche Prüfung und die zu treffenden  
Maßnahmen,

 d)   Vorschläge über die Einstellung in und die Entnahme aus Ergebnisrückla-
gen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie über den Vorschlag zur 
Verwendung des Bilanzgewinnes oder zur Deckung des Verlustes (§ 39 Abs. 2),

 e)   die Vorbereitung aller Vorlagen an die Vertreterversammlung,

 f)   Erstellung einer Wahlordnung für die Wahl von Vertretern zur Vertreterver-
sammlung,

 g)   die Aufteilung der von der Vertreterversammlung festgesetzten Aufsichts-
ratsvergütung,

 h)   die Grundsätze nach denen Spareinlagen angenommen und Namensschuld-
verschreibungen ausgegeben werden können

 i)   die im Ergebnis des Berichts über die gesetzliche Prüfung zu treffenden 
Maßnahmen,

 j)   die Einstellung in Ergebnisrücklagen bei der Aufstellung des Jahresab-
schlusses (unverbindliche Vorwegzuweisung),

 k)   die Entnahme aus Ergebnisrücklagen bei der Aufstellung des Jahresab-
schlusses (unverbindliche Vorwegentnahme),
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 l)   die verbindliche Einstellung in Ergebnisrücklagen bei der Aufstellung des 
Jahresabschlusses gemäß § 40 Abs. 3,

 m)   den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns oder zur Deckung des 
Bilanzverlustes (§ 39 Abs. 2),

 n)   die Vorbereitung gemeinsamer Vorlagen an die Vertreterversammlung,

 o)   Erstellung einer Wahlordnung für die Wahl von Vertretern zur Vertreterver-
sammlung,

 p)   Bestellung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates, die dem 
Wahlvorstand angehören sollen,

 q)   die Durchführung der Vertreterversammlung in einer der in § 32 Abs. 2 vor-
gesehenen Form, sowie die Form der Erörterungsphase, falls eine Vertreterver-
sammlung im gestreckten Verfahren (§ 32c) durchgeführt werden soll,

 r)   die Übertragung der Vertreterversammlung gemäß § 32 Abs. 3a in Bild und 
Ton,

 s)   die Möglichkeit, der Stimmabgabe ohne Teilnahme an der Vertreterver-
sammlung gemäß § 32 Abs. 3b.

§29  GEMEINSAME SITZUNGEN VON VORSTAND  
UND AUFSICHTSRAT

(1)  Gemeinsame Sitzungen des Vorstandes und des Aufsichtsrates sollen regel-
mäßig abgehalten werden. Die Sitzungen werden in der Regel auf Vorschlag 
des Vorstandes vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen. Die Sitzungen 
leitet der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder ein von diesem benannter Ver-
treter. Auf Verlangen des Prüfungsverbandes ist eine gemeinsame Sitzung des 
Vorstandes und Aufsichtsrates einzuberufen.

(2)   Für die gemeinsame Sitzung und Beratung von Vorstand und Aufsichtsrat gilt  
§ 27 Abs. 5 entsprechend.
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(3)   Jedes Organ stimmt nach gemeinsamer Sitzung und Beratung getrennt durch 
Beschlussfassung ab. Für die Beschlussfassung im Vorstand gilt § 22 Abs. 7 
und für die Beschlussfassung im Aufsichtsrat gelten § 27 Abs. 5 und Abs. 6 
entsprechend. Zur Beschlussfähigkeit im Rahmen der getrennten Beschluss-
fassung ist erforderlich, dass jedes der Organe für sich beschlussfähig ist und 
zuvor an der gemeinsamen Sitzung und Beratung in beschlussfähiger Zahl 
teilgenommen hat. Anträge, deren Annahme nicht jedes der beiden Organe ord-
nungsmäßig beschließt, gelten als abgelehnt. Beschlüsse über Aufstellung und 
Änderung der Wahlordnung zur Vertreterversammlung (§ 28 Buchst. f) müssen 
vom Vorstand einstimmig gefasst werden.

(4)   Über die gemeinsamen Sitzungen sind vom Schriftführer des Aufsichtsrates 
Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden, dem Schriftführer und 
einem Vorstandsmitglied zu unterschreiben sind. Die Vollständigkeit und Ver-
fügbarkeit der Niederschriften ist sicherzustellen. Für die Niederschriften über 
die Beschlüsse des Vorstandes gilt § 22 Abs. 4 und für die Niederschriften über 
die Beschlüsse des Aufsichtsrates gilt § 27 Abs. 8 entsprechend. Die Nieder-
schriften nach Satz 3 sind dem jeweils anderen Organ zur Kenntnis zu geben.

§30 RECHTSGESCHÄFTE MIT VORSTANDSMITGLIEDERN

(1)  Ein Rechtsgeschäft mit der Genossenschaft darf ein Mitglied des Vorstandes 
sowie seine Angehörigen gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 1 nur mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates abschließen. Satz 1 gilt auch für einseitige Rechtsgeschäfte 
durch die Genossenschaft, insbesondere für die Änderung und Beendigung von 
Verträgen, nicht jedoch für die satzungsmäßig zulässige Nutzung der Sparein-
richtung im Rahmen der Sparordnung.

(2)   Abs. 1 gilt ferner für ein Rechtsgeschäft zwischen der Genossenschaft und 
juristischen Personen oder Personengesellschaften, an denen ein Mitglied des 
Vorstandes oder seine in Abs. 1 genannten Angehörigen mit jeweils mindestens 
20	%	beteiligt	sind	oder	auf	die	sie	maßgeblichen	Einfluss	haben.
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 §30a RECHTSGESCHÄFTE MIT AUFSICHTSRATSMITGLIEDERN

(1)  Ein Rechtsgeschäft mit der Genossenschaft darf ein Mitglied des Aufsichts-
rates sowie seine Angehörigen gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 1 nur mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates abschließen. Satz 1 gilt auch für einseitige Rechtsgeschäfte 
durch die Genossenschaft, insbesondere für die Änderung und Beendigung von 
Verträgen, nicht jedoch für die satzungsmäßig zulässige Nutzung der Sparein-
richtung im Rahmen der Sparordnung.

(2)   Abs. 1 gilt ferner für ein Rechtsgeschäft zwischen der Genossenschaft und 
juristischen Personen oder Personengesellschaften, an denen ein Mitglied des 
Aufsichtsrates oder seine in Abs. 1 genannten Angehörigen mit jeweils mindes-
tens	20	%	beteiligt	sind	oder	auf	die	sie	maßgeblichen	Einfluss	haben.

(3)		 	Verpflichtet	sich	ein	Aufsichtsratsmitglied	außerhalb	seiner	Tätigkeit	im	Auf-
sichtsrat durch einen Dienstvertrag, durch den ein Arbeitsverhältnis nicht be-
gründet wird, oder durch einen Werkvertrag gegenüber der Genossenschaft zu 
einer Tätigkeit höherer Art, so kommt für den jeweiligen Vertrag § 114 AktG 
zur Anwendung.

§31  ZUSAMMENSETZUNG DER VERTRETERVERSAMMLUNG 
UND WAHL DER VERTRETER

(1)  Die Vertreterversammlung besteht aus mindestens 50 von den Mitgliedern 
der Genossenschaft gewählten Vertretern. Die Vertreter müssen persönlich 
Mitglieder der Genossenschaft sein. Sie dürfen nicht dem Vorstand oder dem 
Aufsichtsrat angehören und sich nicht durch einen Bevollmächtigten vertreten 
lassen.

(2)   Wählbar als Vertreter oder Ersatzvertreter sind nur natürliche Personen, die 
voll geschäftsfähig sind. Ist ein Mitglied der Genossenschaft eine juristische 
Person oder eine Personenhandelsgesellschaft, kann jeweils eine natürliche 
Person, die zu deren Vertretung befugt ist, als Vertreter gewählt werden.

(3)   Jedes Mitglied hat bei der Wahl des jeweils zu wählenden Vertreters eine 
Stimme. Das Mitglied oder sein gesetzlicher Vertreter können schriftlich 
Stimmvollmacht erteilen. Ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei Mit-
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glieder vertreten. Bevollmächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft 
oder Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Eltern und volljährige Kinder 
des Mitgliedes sein. Eine Bevollmächtigung der in Satz 3 genannten Person ist 
ausgeschlossen, soweit an diese die Mitteilung über den Ausschluss abgesandt 
ist (§ 11 Abs. 4), oder sich diese Personen geschäftsmäßig zur Ausübung des 
Stimmrechts erbieten.

(4)   Die Vertreter werden in allgemeiner, unmittelbarer, gleicher und geheimer 
Wahl gewählt. Auf je 200 Mitglieder ist ein Vertreter zu wählen. Auf die 
übrigen Mitglieder entfällt ein weiterer Vertreter. Ferner sind Ersatzvertreter 
zu wählen. Die Wahl kann durchgeführt werden in der Form der Stimmabgabe 
im Wahlraum, der Briefwahl oder der Online-Wahl. Sie kann auch in einer 
Kombination der in Satz 5 genannten Formen durchgeführt werden. Nähere 
Bestimmungen über die Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter einschließlich 
der Feststellung des Wahlergebnisses werden in der Wahlordnung getroffen.

(5)   Die Amtszeit der Vertreter beginnt mit der Annahme der Wahl, jedoch nicht vor 
Ende der Amtszeit der bisherigen Vertreter. Die Amtszeit eines Ersatzvertreters 
beginnt mit dem Wegfall eines Vertreters. Die Amtszeit eines Vertreters sowie die 
des an seine Stelle getretenen Ersatzvertreters endet mit dem Ende der Vertreter-
versammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des 
Aufsichtsrates für das 4. Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. 
Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

(6)   Die Neuwahl der Vertreter und der Ersatzvertreter muss jeweils spätestens 
bis zu der Vertreterversammlung durchgeführt sein, die über die Entlastung 
der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das 4. Geschäftsjahr 
nach dem Beginn der Amtszeit der bisherigen Vertreter beschließt. Soweit eine 
wirksame Neuwahl der Vertreterversammlung nicht stattgefunden hat, bleibt 
die bisherige Vertreterversammlung im Rahmen der gesetzlichen Höchstfrist 
(§ 43 a Abs. 4 GenG) bis zur Neuwahl im Amt.

(7)   Das Amt des Vertreters erlischt vorzeitig, wenn ein Vertreter sein Amt nieder-
legt, geschäftsunfähig wird oder aus der Genossenschaft ausscheidet. Erlischt 
das Amt des Vertreters vorzeitig, so tritt an die Stelle des ausgeschiedenen 
Vertreters ein Ersatzvertreter. Die Wahlordnung kann bestimmen, dass der 
Ersatzfall schon eintritt, wenn ein gewählter Vertreter vor Annahme der Wahl 
wegfällt.
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(8)   Neuwahlen zur Vertreterversammlung müssen abweichend von Abs. 6 unver-
züglich erfolgen, wenn die Zahl der Vertreter unter Berücksichtigung des an 
die Stelle eines weggefallenen Vertreters jeweils einrückenden Ersatzvertre-
ters unter die gesetzlich vorgesehene Mindestzahl (Abs. 1 Satz 1) sinkt.

(9)   Eine Liste mit den Namen sowie den Anschriften, Telefonnummern oder 
E-Mail-Adressen der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter ist zur Einsicht-
nahme für die Mitglieder mindestens zwei Wochen lang in den Geschäfts-
räumen der Genossenschaft und Ihren Niederlassungen auszulegen oder bis 
zum Ende der Amtszeit der Vertreter auf der Internetseite der Genossenschaft 
zugänglich zu machen. Die Auslegung oder die Zugänglichkeit im Internet 
ist gem. § 43 bekannt zu machen. Die Frist für die Auslegung oder Zugäng-
lichmachung im Internet beginnt mit der Bekanntmachung. Auf Verlangen 
ist jedem Mitglied eine Abschrift der Liste auszuhändigen; hierauf ist in der 
Bekanntmachung nach Satz 2 hinzuweisen.

§32 VERTRETERVERSAMMLUNG

(1)   Die ordentliche Vertreterversammlung hat in den ersten sechs Monaten des Ge-
schäftsjahres	stattzufinden.

(2)  Die Vertreterversammlung kann wie folgt durchgeführt werden:

 a)   In der Regel unter physischer Anwesenheit und Teilnahme der Vertreter an 
einem physischen Versammlungsort (Präsenzversammlung).

	 b)		 	Es	findet	eine	Präsenzversammlung	gemäß	Buchst.	a	statt	und	den	Vertre-
tern wird die Teilnahme an der Präsenzversammlung inklusive Ausübung 
ihrer Rechte ohne physische Anwesenheit am Versammlungsort ermöglicht 
(hybride Vertreterversammlung, § 32a).

 c)   Die Vertreterversammlung wird ohne physischen Versammlungsort entwe-
der an einem bestimmten Tag (virtuelle Vertreterversammlung, § 32b) oder 
gestreckt über einen bestimmten Zeitraum hinweg, der mehrere Wochen 
umfasst (Vertreterversammlung im gestreckten Verfahren, § 32c) durchge-
führt.
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(3a)    Eine Präsenzversammlung kann gemäß §43b Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 GenG in Bild 
und Ton übertragen werden. Wird eine Präsenzversammlung in Bild und Ton 
übertragen, sind den Vertretern zusammen mit der Einberufung sämtliche 
Informationen mitzuteilen, die zum uneingeschränkten Empfang der Übertra-
gung benötigt werden. Über die Informationen nach Satz 2 haben Vorstand und 
Aufsichtsrat gemäß § 28 Buchst. r) zu beschließen. Eine Übertragung nach Satz 
1 beschränkt sich auf die reine Wiedergabe der Versammlung in Bild und Ton; 
Vertreterrechte können über diese Übertragung nicht ausgeübt werden.

(3b)   Bei einer Präsenzversammlung kann den Vertretern gemäß § 43b Abs. 2 Satz 
1 GenG ermöglicht werden, ihre Stimme ohne Teilnahme an der Versammlung 
schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation abzugeben, sofern 
sichergestellt werden kann, dass jede Stimme nur einmal abgegeben wird. Wird 
eine Stimmabgabe nach Satz 1 ermöglicht, sind den Vertretern zusammen 
mit der Einberufung sämtliche Informationen mitzuteilen, die zur Ausübung 
des Stimmrechts benötigt werden. Über die Informationen nach Satz 2 haben 
Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 28 Buchst. s) zu beschließen. Im Rahmen 
dieser Informationen ist auch anzugeben, bis wann der Genossenschaft mitge-
teilt werden muss, ob der Vertreter von der Möglichkeit der Stimmabgabe nach 
Satz 1 Gebrauch machen möchte. Die Stimmabgaben müssen bis zum Tag der 
Versammlung bei der Genossenschaft eingegangen sein; die genaue Frist für 
die Stimmabgabe wird den Vertretern zusammen mit den Informationen nach 
Satz 2 mitgeteilt. Wer sein Stimmrecht gemäß der Sätze 1 bis 5 im Vorfeld der 
Versammlung ausgeübt hat, ist von der Teilnahme an der Versammlung aus-
geschlossen

(4)   Die Durchführung einer Vertreterversammlung setzt stets voraus, dass die 
Vertreterrechte gewahrt werden. In den Fällen der §§32 Abs. 3b, 32a bis § 32c 
haben die dafür genutzten Systeme und Kommunikationswege dies sicherzu-
stellen.

(5)   Der Vorstand hat der ordentlichen Vertreterversammlung den Jahresabschluss 
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und einen Anhang) sowie den Lagebe-
richt*) nebst Bemerkungen des Aufsichtsrates vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat 
der Vertreterversammlung über seine Tätigkeit zu berichten.

(6)   Außerordentliche Vertreterversammlungen sind, abgesehen von den im Ge-
nossenschaftsgesetz oder in dieser Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen, 
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einzuberufen, wenn es im Interesse der Genossenschaft erforderlich ist. Dies 
ist besonders dann anzunehmen, wenn der Prüfungsverband die Einberufung 
zur Besprechung des Prüfungsergebnisses oder zur Erörterung der Lage der 
Genossenschaft für notwendig hält. Im Fall des Satzes 2 ist das Verfahren nach 
§ 32c nicht zulässig. 

§32a HYBRIDE VERTRETERVERSAMMLUNG

(1)   Den Vertretern kann gemäß § 43b Abs. 1 Nr. 3 GenG die digitale Teilnahme an 
einer Präsenzversammlung inklusive Ausübung ihrer Rechte im Wege der elek-
tronischen Kommunikation ohne physische Anwesenheit am Versammlungsort 
ermöglicht werden (hybride Vertreterversammlung). In diesem Fall ist eine 
Zwei-Wege-Kommunikation aller physisch und digital teilnehmenden Vertreter 
mit den Organen (Vorstand, Aufsichtsrat, Vertreterversammlung) sicherzustel-
len. Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder müssen physisch am Ort 
der Versammlung anwesend sein.

(2)   Wird eine hybride Vertreterversammlung ermöglicht, sind den Vertretern 
zusammen mit der Einberufung sämtliche Informationen mitzuteilen, die zur 
uneingeschränkten Teilnahme an der Vertreterversammlung benötigt werden. 
Über die Informationen nach Satz 1 haben Vorstand und Aufsichtsrat gemäß  
§ 28 Buchst. q) zu beschließen. Dazu gehören insbesondere Informationen über 
Zugangsdaten sowie Informationen, auf welche Weise das Rede-, Antrags-, 
Auskunfts- und Stimmrecht ausgeübt werden kann.

§32b VIRTUELLE VERTRETERVERSAMMLUNG

(1)   Vertreterversammlungen können gemäß §43b Abs. 1 Nr. 2 GenG ohne physi-
schen Versammlungsort an einem bestimmten Tag im Wege der elektronischen 
Kommunikation durchgeführt werden (virtuelle Vertreterversammlung). In 
diesem Fall ist eine Zwei-Wege-Kommunikation der Vertreter mit den Organen 
(Vorstand, Aufsichtsrat, Vertreterversammlung) sicherzustellen.

(2)    Wird eine virtuelle Vertreterversammlung durchgeführt, sind den Vertretern 
zusammen mit der Einberufung sämtliche Informationen mitzuteilen, die zur 
uneingeschränkten Teilnahme an der Vertreterversammlung benötigt werden. 
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Über die Informationen nach Satz 1 haben Vorstand und Aufsichtsrat gemäß  
§ 28 Buchst. q) zu beschließen. Dazu gehören insbesondere Informationen über 
Zugangsdaten sowie Informationen, auf welche Weise das Rede-, Antrags-, 
Auskunfts- und Stimmrecht ausgeübt werden kann.

§32c  VERTRETERVERSAMMLUNG IM GESTRECKTEN  
VERFAHREN 

(1)   Vertreterversammlungen können gemäß § 43b Abs. 1 Nr. 4 GenG auch ge-
streckt über einen bestimmten Zeitraum hinweg, der mehrere Wochen umfasst, 
ohne physischen Versammlungsort schriftlich oder im Wege der elektronischen 
Kommunikation durchgeführt werden (Vertreterversammlung im gestreckten 
Verfahren). In diesem Fall wird die Vertreterversammlung über einen bestimm-
ten Zeitraum hinweg, der mehrere Wochen umfasst, in zwei Phasen unterteilt 
(Erörterungs- und Abstimmungsphase). Die Zwei-Wege-Kommunikation der 
Vertreter mit den Organen (Vorstand, Aufsichtsrat, Vertreterversammlung) 
wird in der Erörterungsphase gemäß § 43b Abs. 1 Nr. 4 a) aa) GenG ermög-
licht, welche der Abstimmungsphase gemäß § 43b Abs. 1 Nr. 4 b) GenG vor-
gelagert ist.

(2)   Der Zeitraum zwischen dem Beginn der Erörterungsphase und dem Ende der 
Abstimmungsphase stellt in diesem Fall die Vertreterversammlung dar. Ist eine 
Frist zu berechnen, ist in diesem Fall hinsichtlich des Tags der Vertreterver-
sammlung auf den Beginn der Erörterungsphase und hinsichtlich des Schlusses 
der Vertreterversammlung auf das Ende der Abstimmungsphase abzustellen.

(3)   Wird eine Vertreterversammlung im gestreckten Verfahren durchgeführt, sind 
den Vertretern zusammen mit der Einberufung sämtliche Informationen mit-
zuteilen, die zur uneingeschränkten Teilnahme an der Vertreterversammlung 
benötigt werden. Über die Informationen nach Satz 1 haben Vorstand und 
Aufsichtsrat gemäß § 28 Buchst. q) zu beschließen. Dazu gehören insbesondere 
Informationen über evtl. Zugangsdaten sowie Informationen, auf welche Weise 
das Rede-, Antrags-, Auskunfts- und Stimmrecht ausgeübt werden kann. Die 
Informationen haben insbesondere auch die folgenden Punkte zu enthalten:

 a)   In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt im Rahmen der Erörte-
rungsphase Wahlvorschläge für das Amt des Aufsichtsrates bei der Genos-
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senschaft eingehen müssen (§ 24 Abs. 5 Satz 6).

 b)   In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt nach Abschluss der Erörte-
rungsphase die Stimmabgabe zu erfolgen hat.

 c)   In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt im Rahmen der Erörte-
rungsphase Anträge auf geheime Abstimmung zu stellen sind.

 d)   In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt Beschlüsse oder Wahlergeb-
nisse verkündet werden.

 e)   In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt gewählte Aufsichtsratsmit-
glieder ihre Wahlannahme zu erklären haben.

 f)   In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt im Rahmen der Erörte-
rungsphase Anträge zur Beschlussfassung über die Verlesung des Prüfungs-
berichtes nach § 59 GenG zu stellen sind.

§33 EINBERUFUNG DER VERTRETERVERSAMMLUNG

(1)   Die Vertreterversammlung wird in der Regel vom Vorsitzenden des Aufsichts-
rates einberufen. Das gesetzliche Recht des Vorstandes auf Einberufung der 
Vertreterversammlung wird dadurch nicht berührt.

(2)   Die Einberufung zur Vertreterversammlung erfolgt unter Angabe der Gegenstände 
der Tagesordnung durch eine Mitteilung an die Vertreter in Textform oder durch 
einmalige Bekanntmachung in dem in § 43 Abs. 2 vorgesehenen Blatt. Die Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger oder in einem anderen öffentlich zugänglichen 
elektronischen Informationsmedium genügt nicht. Die Einberufung ergeht vom 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder vom Vorstand, falls dieser die Vertreterver-
sammlung einberuft. Bei der Einberufung ist die Form der Versammlung nach § 32 
Abs. 2 sowie und im Fall von § 32c die Form der Erörterungsphase gemäß § 43b 
Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a) aa) GenG anzugeben. In den Fällen der § 32a bis § 32c sind 
sämtliche Informationen mitzuteilen, die zur uneingeschränkten Teilnahme an der 
Vertreterversammlung benötigt werden, insbesondere die erforderlichen Angaben 
zur Nutzung der schriftlichen oder elektronischen Kommunikation.
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        Zwischen dem Tag der Vertreterversammlung und dem Tag, an dem die Mit-
teilung in Textform gem. Abs. 8 als zugegangen gilt, oder dem Datum des die 
Bekanntmachung enthaltenen Blattes muss ein Zeitraum von mindestens zwei 
Wochen liegen. Weder der Tag der Vertreterversammlung noch der Tag, an dem 
die Mitteilung in Textform gemäß Abs. 8 als zugegangen gilt, oder das Datum 
des die Bekanntmachung enthaltenden Blattes werden mitgerechnet.

(3)  Die Tagesordnung der Vertreterversammlung ist allen Mitgliedern der Ge-
nossenschaft durch Veröffentlichung im Genossenschaftsblatt oder im Internet 
unter der Adresse der Genossenschaft oder durch unmittelbare Benachrichti-
gung in Textformbekannt zu machen.

(4)   Die Vertreterversammlung muss unverzüglich einberufen werden, wenn der 
zehnte Teil der Mitglieder oder der dritte Teil der Vertreter dies in einer in 
Textform abgegebenen Eingabe unter Anführung des Zwecks und der Gründe 
verlangt. Fordert der zehnte Teil der Mitglieder oder der dritte Teil der Vertre-
ter in gleicher Weise die Beschlussfassung über bestimmte, zur Zuständigkeit 
der Vertreterversammlung gehörende Gegenstände, so müssen diese auf die 
Tagesordnung gesetzt werden.

(5)   Mitglieder, auf deren Verlangen gemäß Abs. 4 eine Vertreterversammlung 
einberufen wird oder die die Beschlussfassung über bestimmte Gegenstände in 
einer Vertreterversammlung gefordert haben, können an diesen Versammlun-
gen teilnehmen. Die teilnehmenden Mitglieder üben ihr Rede- und Antrags-
recht in der Vertreterversammlung durch einen Bevollmächtigten aus, der aus 
ihrem Kreis zu wählen ist. Die für Vertreter geltenden Regelungen bezüglich 
der Teilnahme an der Vertreterversammlung, insbesondere §§ 32a bis 32c, 
gelten für die Mitglieder nach Satz 1 sowie den Bevollmächtigten nach Satz 2 
entsprechend.

(6)   Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden. 
Nachträglich können Anträge auf Beschlussfassung, soweit sie zur Zuständig-
keit der Vertreterversammlung gehören, aufgenommen werden.

(7)   Gegenstände der Tagesordnung müssen rechtzeitig vor der Vertreterversamm-
lung entsprechend Abs. 2 angekündigt werden. Zwischen dem Tag der Vertre-
terversammlung und dem Tag, an dem die Mitteilung in Textform gem. Abs. 8 
als zugegangen gilt, oder dem Datum des die Bekanntmachung enthaltenden 
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Blattes muss ein Zeitraum von mindestens einer Woche liegen. Weder der Tag 
der Vertreterversammlung noch der Tag, an dem die Mitteilung in Textform 
gemäß Abs. 8 als zugegangen gilt, oder das Datum des die Bekanntmachung 
enthaltenden Blattes werden mitgerechnet. 

        Dasselbe gilt für Anträge des Vorstandes oder des Aufsichtsrates. Anträge über 
die Leitung der Versammlung sowie der in der Vertreterversammlung gestellte 
Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Vertreterversammlung brau-
chen nicht angekündigt zu werden.

(8)   Erfolgt die Einberufung gem. Abs. 2 oder die Ankündigung gem. Abs. 7 durch 
Mitteilung an die Vertreter in Textform, gelten die Mitteilungen am dritten Tag 
nach der Absendung als zugegangen. Der Tag der Absendung wird dabei nicht 
mitgerechnet.

(9)   Soweit §§ 32a bis 32c andere Regelungen vorsehen, gehen diese vor.

§34  LEITUNG DER VERTRETERVERSAMMLUNG UND  
BESCHLUSSFASSUNG

(1)  Die Leitung der Vertreterversammlung hat der Vorsitzende des Aufsichts-
rates oder bei seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende. Durch 
Beschluss der Vertreterversammlung kann die Leitung der Versammlung 
beispielsweise auch einem Mitglied des Vorstandes, einem Mitglied des Auf-
sichtsrates oder einem Vertreter des Prüfungsverbandes übertragen werden. 
Satz 2 gilt nicht für Vertreterversammlungen gemäß § 32c. Der Versamm-
lungsleiter ernennt einen Schriftführer sowie die Stimmenzähler.

(2)   Auf Antrag kann die Vertreterversammlung mit einfacher Mehrheit be-
schließen, geheim durch Stimmzettel abzustimmen. § 32c Abs. 3 Satz 4 
Buchst.c bleibt unberührt.

(3)   In der Vertreterversammlung hat jeder Vertreter eine Stimme, die nicht 
übertragbar ist. Wer durch die Beschlussfassung entlastet oder von einer 
Verbindlichkeit befreit werden soll, darf insoweit nicht mitstimmen. Das 
Gleiche gilt bei einer Beschlussfassung darüber, ob die Genossenschaft 
gegen ihn einen Anspruch geltend machen soll.
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(4)   Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates nehmen ohne Stimm-
recht an der Vertreterversammlung teil.

(5)   Bei der Feststellung des Stimmverhältnisses werden nur die abgegebenen 
Stimmen gezählt; Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht 
berücksichtigt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag – vorbehaltlich der 
besonderen Regelung bei Wahlen gemäß § 34a Abs. 3 als abgelehnt.

§34a  WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT

(1)  Wahlen zum Aufsichtsrat erfolgen in Abhängigkeit von der Zahl der auf-
gestellten Kandidaten und der Zahl der zu vergebenden Sitze im Wege der 
Einzelwahl gemäß Abs. 2 oder der Verhältniswahl gemäß Abs. 3. § 24 Abs. 
5 ist zu beachten.

(2)   Entspricht die Zahl der aufgestellten Kandidaten der Zahl der zu vergeben-
den Sitze oder ist die Zahl der aufgestellten Kandidaten im Einzelfall ge-
ringer als die Zahl der zu vergebenden Sitze, so ist im Wege der Einzelwahl 
über die zu wählenden Kandidaten einzeln aufgrund von Einzelwahlvor-
schlägen abzustimmen. In diesem Fall ist den Wahlberechtigten die Mög-
lichkeit zu gewähren, über jeden Kandidaten einzeln mit einem ausdrückli-
chen JA oder NEIN abzustimmen.

      
        Im Fall der Wahl mit digitalen oder schriftlichen Stimmzetteln ist hierzu für 

jeden Kandidaten einzeln ein Stimmzettel mit einem Feld für eine JA-Stim-
me und mit einem Feld für eine NEIN-Stimme vorzusehen. 

        Gewählt ist ein Kandidat, wenn er mehr JA-Stimmen als NEIN Stimmen 
erhalten hat. Enthaltungen und ungültige Stimmen werden hierbei nicht ge-
zählt.

 
        Die Abstimmungsform (mit oder ohne Stimmzettel) richtet sich nach der 

Form der Vertreterversammlung und kann wie folgt durchgeführt werden:

 a)   Die Einzelwahl im Rahmen von Präsenzversammlungen kann offen –  
durch Handheben oder Aufstehen – oder geheim mit digitalen oder 
schriftlichen Stimmzetteln erfolgen. 
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 b)   Bei einer Einzelwahl im Rahmen von hybriden Vertreterversammlungen 
(§ 32a) erfolgt die Abstimmung der digital teilnehmenden Vertreter mit 
digitalen Stimmzetteln gemäß den nach § 32a Abs. 2 bekannt gegebenen 
Informationen. Die Abstimmung der in Präsenzform teilnehmenden Ver-
treter erfolgt mit digitalen oder schriftlichen Stimmzetteln.

 c)   Bei einer Einzelwahl im Rahmen von virtuellen Vertreterversammlungen 
(§ 32b) erfolgt die Abstimmung mit digitalen Stimmzetteln gemäß den 
nach § 32b Abs. 2 bekannt gegebenen Informationen.

 d)   Bei einer Einzelwahl im Rahmen von Vertreterversammlungen ge-
streckten Verfahren (§ 32c) erfolgt die Abstimmung mit digitalen oder 
schriftlichen Stimmzetteln gemäß den nach § 32c Abs. 3 Satz 4 Buchst. b 
bekannt gegebenen Informationen.

(3)   Lassen sich mehr Kandidaten aufstellen, als Sitze zu vergeben sind, so ist im 
Wege der Verhältniswahl geheim aufgrund von Stimmzetteln abzustimmen. Es 
werden dabei alle Kandidaten auf einem Stimmzettel aufgelistet.

       Gebundene Listenvorschläge, die nur insgesamt angenommen oder abgelehnt 
werden dürfen, sind unzulässig.

       Für jeden Kandidaten steht auf dem digitalen oder schriftlichen Stimmzettel 
ausschließlich ein Feld für die JA-Stimme zur Verfügung. Der Wahlberechtigte 
entscheidet sich auf seinem Stimmzettel durch Ankreuzen der JA-Stimme für die 
Kandidaten, die er wählen will. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie 
Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind.

       Gewählt sind diejenigen Kandidaten, die die meisten der insgesamt abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das durch 
den Versammlungsleiter zu ziehende Los.

       Der Gewählte hat unverzüglich zu erklären, ob er die Wahl annimmt. Die Erklä-
rung kann auch schon vor der Wahl vorsorglich erfolgen.

        Die Abstimmungsform (digitale oder schriftliche Stimmzettel) richtet sich nach 
der Form der Vertreterversammlungen und kann wie folgt durchgeführt werden:
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 a)   Bei einer Verhältniswahl im Rahmen einer Präsenzversammlung erfolgt 
die Abstimmung mit digitalen oder schriftlichen Stimmzetteln.

 b)   Bei einer Verhältniswahl im Rahmen von hybriden Vertreterversammlun-
gen (§ 32a) erfolgt die Abstimmung der digital teilnehmenden Vertreter 
mit digitalen Stimmzetteln gemäß den nach § 32a Abs. 2 bekannt gegebe-
nen Informationen. Die Abstimmung der in Präsenzform teilnehmenden 
Vertreter erfolgt mit digitalen oder schriftlichen Stimmzetteln.

 c)   Bei einer Verhältniswahl im Rahmen von virtuellen Vertreterversamm-
lungen (§ 32b) erfolgt die Abstimmung mit digitalen Stimmzetteln gemäß 
den nach § 32b Abs. 2 bekannt gegebenen Informationen.

 d)   Bei einer Verhältniswahl im Rahmen von Vertreterversammlungen im 
gestreckten Verfahren (§ 32c) erfolgt die Abstimmung mit digitalen oder 
schriftlichen Stimmzetteln gemäß den nach § 32c Abs. 3 Satz 4 Buchst. b 
bekannt gegebenen Informationen.

§34b  NIEDERSCHRIFT

(1)  Über die Beschlüsse der Vertreterversammlung ist eine Niederschrift anzu-
fertigen. Sie soll den Ort der Versammlung und den Tag der Versammlung, 
die Form der Versammlung nach § 32 Abs. 2 sowie im Fall von § 32c die 
Form der Erörterungsphase gemäß § 43b Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a) aa) GenG, 
den Namen des Versammlungsleiters sowie Art und Ergebnis der Abstim-
mung und die Feststellung des Versammlungsleiters über die Beschlussfas-
sung enthalten. Im Fall des § 32c kann zusätzlich der Zeitraum der Ver-
sammlung angegeben werden. In den Fällen des § 32b und § 32c gilt der Sitz 
der Genossenschaft als Ort der Versammlung. Bei Wahlen sind die Namen 
der vorgeschlagenen Personen und die Zahl der auf sie entfallenden Stim-
men anzugeben. Eine Aufbewahrung der Stimmzettel ist nicht erforderlich. 
Die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter und mindestens einem an der 
Versammlung teilnehmenden Mitglied des Vorstandes zu unterschreiben. 
Die Belege über die Einberufung sind als Anlagen beizufügen.

(2)   Wird eine Satzungsänderung beschlossen, die die Erhöhung des Geschäfts-
anteils, die Einführung oder Erweiterung der Pflichtbeteiligung mit weite-



45

ren Anteilen, die Einführung oder Erweiterung der Nachschusspflicht, die 
Verlängerung der Kündigungsfrist über zwei Jahre hinaus, ferner die Fälle 
des § 16 Abs. 3 GenG oder eine wesentliche Änderung des Gegenstandes des 
Unternehmens betrifft oder wird die Fortsetzung der Genossenschaft nach  
§ 117 GenG beschlossen, so ist der Niederschrift ein Verzeichnis der er-
schienenen Vertreter mit Vermerk der Stimmenzahl beizufügen.

(3)   Wird die Vertreterversammlung gemäß § 32a, § 32b oder § 32c durchge-
führt, ist der Niederschrift zusätzlich ein Verzeichnis über die an der Ver-
sammlung mitwirkenden Vertreter beizufügen und darin die Art der Stimm-
abgabe zu vermerken. Vertreter, die an einer Vertreterversammlung gemäß  
§ 32a, § 32b oder § 32c schriftlich oder im Wege der elektronischen Kom-
munikation teilgenommen haben, gelten als erschienen

(4)   Jedem Mitglied ist die Einsicht in die Niederschrift zu gestatten und auf 
Verlangen eine Abschrift der Niederschrift unverzüglich zur Verfügung zu 
stellen. Die Niederschrift ist von der Genossenschaft aufzubewahren.

§35 ZUSTÄNDIGKEIT DER VERTRETERVERSAMMLUNG

(1)  Die Vertreterversammlung beschließt über die im Genossenschaftsgesetz und 
in dieser Satzung bezeichneten Angelegenheiten, insbesondere über

 a)  Änderung der Satzung,

 b)   Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung, Anhang),

 c)  die Verwendung des Bilanzgewinnes,

 d)  die Deckung des Bilanzverlustes,

 e)   die Verwendung der gesetzlichen Rücklage zum Zwecke der Verlustde-
ckung,

 f)   Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder,
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 g)   Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates sowie Festsetzung einer Vergütung,

 h)   Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichts-
rates,

 i)   fristlose Kündigung des Anstellungsvertrages von Vorstandsmitgliedern,

 j)   Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossen-
schaft gemäß § 11 Abs. 7,

	 k)			die	Führung	von	Prozessen	gegen	im	Amt	befindliche	und	ausgeschiedene	
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer Organstellung,

 l)   die Gewährung von Genussrechten,

 m)   Festsetzung der Beschränkungen bei der Kreditgewährung gemäß  
§ 49 GenG,

 n)   die Umwandlung der Genossenschaft durch Verschmelzung, Spaltung, Ver-
mögensübertragung oder Formwechsel,

	 o)		die	Auflösung	der	Genossenschaft,

 p)   die Zustimmung zu einer Wahlordnung für die Wahl von Vertretern zur 
Vertreterversammlung,

 q)   Wahl von Mitgliedern des Wahlvorstandes für die Wahl zur Vertreterver-
sammlung

(2)   Die Vertreterversammlung berät über

 a)  den Lagebericht des Vorstandes,

 b) den Bericht des Aufsichtsrates,

 c)  den Bericht über die gesetzliche Prüfung gemäß § 59 GenG; gegebenenfalls 
beschließt die Vertreterversammlung über den Umfang der Bekanntgabe 
des Prüfungsberichtes.
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(3)   Sinkt die Zahl der Mitglieder unter 1501, so üben die Mitglieder ihre Rechte 
in Angelegenheiten der Genossenschaft gemeinschaftlich in der Mitgliederver-
sammlung aus. Diese tritt an die Stelle der Vertreterversammlung. Die Vor-
schriften	über	die	Vertreterversammlung	finden	auf	die	Mitgliederversamm-
lung entsprechende Anwendung. Soweit für die Ausübung von Rechten die 
Mitwirkung einer bestimmten Anzahl von Vertretern oder für die Beschluss-
fassung die Mitwirkung einer bestimmten Zahl von Vertretern vorgeschrieben 
ist, treten an die Stelle der Vertreter die Mitglieder.

§36 MEHRHEITSERFORDERNISSE

(1)  Die Beschlüsse der Vertreterversammlung werden mit der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung eine größere 
Mehrheit oder weitere Erfordernisse bestimmt sind.

(2) Beschlüsse der Vertreterversammlung über

 a) die Änderung der Satzung,

 b)   die Umwandlung der Genossenschaft durch Verschmelzung, Spaltung, Ver-
mögensübertragung oder Formwechsel,

 c)  den Widerruf der Bestellung und die fristlose Kündigung von Vorstandsmit-
gliedern sowie die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern,

	 d)	 	die	Auflösung	der	Genossenschaft,	bedürfen	zu	ihrer	Gültigkeit	einer	Mehr-
heit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

(3)		 	Beschlüsse	über	die	Auflösung	gemäß	Abs.	2	d)	können	nur	gefasst	werden,	
wenn mindestens die Hälfte aller Vertreter an der Beschlussfassung mitgewirkt 
hat. Trifft das nicht zu, so ist erneut unter Wahrung der Einladungsfrist nach 
höchstens vier Wochen eine weitere Vertreterversammlung einzuberufen, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der an der Beschlussfassung mitwirkenden Ver-
treter mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen die ent-
sprechenden Beschlüsse fassen kann. Hierauf ist in der Einladung ausdrücklich 
hinzuweisen.
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(4)		 	Beschlüsse,	durch	die	eine	Verpflichtung	der	Mitglieder	zur	Inanspruchnahme	
von Einrichtungen oder anderen Leistungen der Genossenschaft oder zur Leis-
tung von Sachen oder Diensten eingeführt oder erweitert wird, bedürfen einer 
Mehrheit von mindestens neun Zehnteln der abgegebenen Stimmen.

(5)   Wurde eine Mitgliederversammlung zur Abschaffung der Vertreterversammlung 
einberufen, können Beschlüsse über die Abschaffung der Vertreterversammlung 
nur gefasst werden, wenn mindestens drei Zehntel aller Mitglieder mitwirken oder 
vertreten sind.

§37 AUSKUNFTSRECHT

(1)  Jedem Vertreter ist auf Verlangen in der Vertreterversammlung vom Vorstand 
oder Aufsichtsrat Auskunft über Angelegenheiten der Genossenschaft zu geben, 
soweit das zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung er-
forderlich ist. Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und  
getreuen Rechenschaft zu entsprechen.

(2)   Die Auskunft darf verweigert werden, soweit

 a)  sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Genos-
senschaft einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen,

 b)   die Erteilung der Auskunft strafbar wäre oder eine gesetzliche, satzungsmä-
ßige	oder	vertragliche	Geheimhaltungspflicht	verletzt	würde,

 c)  das Auskunftsverlangen die persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse 
eines Dritten betrifft,

 d)  es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern 
oder Mitarbeitern der Genossenschaft handelt,

 e)  die Verlesung von Schriftstücken zu einer unzumutbaren Verlängerung der 
Vertreterversammlung führen würde.
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(3)   Wird einem Vertreter eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass 
die Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die 
Niederschrift aufgenommen werden.

VII. RECHNUNGSLEGUNG

§38  GESCHÄFTSJAHR UND AUFSTELLUNG  
DES JAHRESABSCHLUSSES

(1) Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

(2)   Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass das Rechnungswesen und die Betriebs-
organisation die Erfüllung der Aufgaben der Genossenschaft gewährleisten.

(3)   Der Vorstand hat nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres einen Jahresab-
schluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und einen Anhang) auf-
zustellen. Der Jahresabschluss muss den gesetzlichen Vorschriften über die 
Bewertung sowie den gesetzlichen Vorschriften über die Gliederung der Bilanz 
sowie Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen. Die vorgeschriebenen Form-
blätter sind anzuwenden.

(4)   Zusammen mit dem Jahresabschluss hat der Vorstand einen Lagebericht aufzu-
stellen. Der Lagebericht hat den Anforderungen des § 289 HGB zu entsprechen.

(5)   Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind mit dem Vorschlag zur Verwen-
dung des Bilanzgewinns oder zur Deckung eines Bilanzverlustes unverzüglich 
nach ihrer Aufstellung dem Aufsichtsrat vorzulegen und sodann mit den Be-
merkungen des Aufsichtsrates der Vertreterversammlung zuzuleiten.

§39  VORBEREITUNG DER BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DEN 
JAHRESABSCHLUSS

(1)  Der durch den Aufsichtsrat geprüfte Jahresabschluss (Bilanz sowie Gewinn- 
und Verlustrechnung), Anhang und der Lagebericht des Vorstandes sowie der 
Bericht des Aufsichtsrates sind spätestens eine Woche vor der Vertreterver-
sammlung in der Geschäftsstelle der Genossenschaft zur Einsicht der Mitglie-
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der auszulegen oder ihnen sonst zur Kenntnis zu bringen.

(2)   Der Vertreterversammlung ist neben dem Jahresabschluss auch der Vorschlag 
zur Verwendung des Bilanzgewinns oder zur Deckung eines Bilanzverlustes 
zur Beschlussfassung vorzulegen.

VIII.  RÜCKLAGEN, GEWINNVERTEILUNG  
UND VERLUSTDECKUNG

§40 RÜCKLAGEN

(1)  Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur Deckung 
eines aus der Bilanz sich ergebenden Verlustes bestimmt.

(2)   Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 10 % des Jahresüberschusses ab-
züglich eines Verlustvortrages zuzuweisen, bis die gesetzliche Rücklage 50 % 
des Gesamtbetrages der in der Jahresbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten 
erreicht hat. Die gesetzliche Rücklage ist bei der Aufstellung der Bilanz zu 
bilden.

(3)   Der Vorstand darf gemäß § 28 Buchst. l) mit Zustimmung des Aufsichtsrates bei 
der Aufstellung des Jahresabschlusses bis maximal 50 % des Jahresüberschusses 
verbindlich in die Ergebnisrücklagen einstellen (vgl. § 20 Satz 2 GenG).

(4)   Im Übrigen können gemäß § 28 Buchst. j) mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
bei der Aufstellung des Jahresabschlusses andere Ergebnisrücklagen gebildet 
werden, über die der Vertreterversammlung vor der Feststellung des Jahresab-
schlusses gesondert zu berichten ist (§ 25 Abs. 5).

§41 GEWINNVERWENDUNG

(1)  Der Bilanzgewinn kann unter die Mitglieder als Gewinnanteil verteilt werden; 
er kann zur Bildung von anderen Ergebnisrücklagen verwandt werden.

(2)   Der Gewinnanteil soll 4 % des Geschäftsguthabens nicht übersteigen.
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(3)   Die Verteilung als Gewinnanteil erfolgt nach dem Verhältnis der Geschäftsgut-
haben bei Beginn des Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss aufgestellt 
ist.

(4)   Einzahlungen im Laufe des Geschäftsjahres sind ab Beginn des der Einzahlung 
folgenden Kalendervierteljahres dividendenberechtigt. Die Gewinnanteile sind 
vier Wochen nach der Vertreterversammlung fällig.

(5)   Solange ein Geschäftsanteil nicht voll erreicht ist, wird der Gewinnanteil nicht 
ausgezahlt, sondern dem Geschäftsguthaben zugeschrieben. Das gilt auch, 
wenn das Geschäftsguthaben zur Deckung eines Verlustes vermindert worden 
ist.

§42 VERLUSTDECKUNG

Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Vertreterversammlung über die Verlust-
deckung zu beschließen, insbesondere darüber, in welchem Umfange der Verlust durch 
Verminderung der Geschäftsguthaben oder Heranziehung der gesetzlichen Rücklage 
zu beseitigen ist. Werden die Geschäftsguthaben zur Verlustdeckung herangezogen, so 
wird der Verlustanteil nicht nach den vorhandenen Geschäftsguthaben, sondern nach 
dem	Verhältnis	der	satzungsmäßigen	Pflichtzahlungen	bei	Beginn	des	Geschäftsjahres,	
für das der Jahresabschluss aufgestellt ist, berechnet, auch wenn diese noch rückstän-
dig sind.

IX. BEKANNTMACHUNGEN

§43 BEKANNTMACHUNGEN

(1)  Bekanntmachungen werden unter der Firma der Genossenschaft veröffentlicht; 
sie sind gemäß § 22 Abs. 2 zu unterzeichnen. Bekanntmachungen des Auf-
sichtsrates werden unter Nennung des Aufsichtsrates vom Vorsitzenden und bei 
Verhinderung von seinem Stellvertreter unterzeichnet.

(2)   Bekanntmachungen, die gemäß Gesetz oder Satzung in einem öffentlichen 
Blatt zu erfolgen haben, werden im Flensburger Tageblatt veröffentlicht. Die 
Einberufung zur Vertreterversammlung und die Ankündigung von Gegen-
ständen der Tagesordnung haben nach § 33 Abs. 2 zu erfolgen. Satz 1 gilt nicht 
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für	die	offenlegungspflichtigen	Unterlagen	der	Rechnungslegung;	diese	sind	in	
deutscher Sprache der das Unternehmensregister führenden Stelle elektronisch 
zur Einstellung in das Unternehmensregister zu übermitteln. Alle anderen Be-
kanntmachungen erfolgen in Textform und/oder im Internet unter der Adresse 
der Genossenschaft.

(3)   Sind Bekanntmachungen im vorstehenden Abs. 2 genannten Blatt nicht zu 
erreichen, so werden sie in einem vom Registergericht zu bestimmenden Blatt 
veröffentlicht, bis die Vertreterversammlung ein anderes Blatt bestimmt hat 
und eine entsprechende Satzungsänderung in das Genossenschaftsregister ein-
getragen ist.

X.  PRÜFUNG DER GENOSSENSCHAFT,  
PRÜFUNGSVERBAND

§44 PRÜFUNG

(1)  Zwecks Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßig-
keit der Geschäftsführung sind die Einrichtungen, die Vermögenslage sowie die 
Geschäftsführung der Genossenschaft für jedes Geschäftsjahr zu prüfen.

(2)   Im Rahmen der Prüfung nach Abs. 1 ist der Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichtes zu prüfen.

(3)		 	Soweit	die	Genossenschaft	Prüfungspflichten	aus	der	Makler-	und	Bauträger-
verordnung treffen, ist auch diese Prüfung durchzuführen.

(4)   Die Genossenschaft wird von dem Prüfungsverband geprüft, dem sie angehört. 
Der Name und Sitz dieses Prüfungsverbandes ist auf der Internetseite oder in 
Ermangelung einer solchen auf den Geschäftsbriefen anzugeben.

(5)		 	Der	Vorstand	der	Genossenschaft	ist	verpflichtet,	die	Prüfung	sorgfältig	vorzu-
bereiten. Er hat den Prüfern alle Unterlagen und geforderten Aufklärungen zu 
geben, die für die Durchführung der Prüfung benötigt werden.

(6)   Der Vorstand der Genossenschaft hat dem Prüfungsverband den Jahresab-
schluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) unverzüglich 
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nach seiner Feststellung durch die Vertreterversammlung, den Lagebericht mit 
den Bemerkungen des Aufsichtsrates sowie dessen Bericht einzureichen.

(7)   Über das Ergebnis der Prüfung haben Vorstand und Aufsichtsrat in gemein-
samer Sitzung unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes zu beraten. 
Der Prüfungsverband ist berechtigt, an der Sitzung teilzunehmen. Die Organe 
der	Genossenschaft	sind	verpflichtet,	den	Beanstandungen	und	Auflagen	des	
Prüfungsverbandes nachzukommen.

(8)   Der Prüfungsverband ist berechtigt, an den Vertreterversammlungen der Ge-
nossenschaft teilzunehmen und sich jederzeit zu äußern. Er ist daher zu allen 
Vertreterversammlungen fristgerecht einzuladen.

XI. AUFLÖSUNG UND ABWICKLUNG

§45 AUFLÖSUNG

(1) Die Genossenschaft wird aufgelöst

 a) durch Beschluss der Vertreterversammlung,

 b) durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens,

 c)   durch Beschluss des Gerichtes, wenn die Zahl der Mitglieder weniger als 
drei beträgt,

 d)  durch die übrigen im Genossenschaftsgesetz genannten Fälle.

(2)   Für die Abwicklung sind die Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes maß-
gebend.
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I . SPAREINRICHTUNG – SPARORDNUNG

(1)  Die Genossenschaft betreibt eine Spareinrichtung, um Spargelder oder Ein-
lagen gegen Namensschuldverschreibungen der Mitglieder und ihrer Angehöri-
gen (§ 15 AO) entgegenzunehmen.

 Sie unterliegt der Aufsicht nach dem Gesetz über das Kreditwesen.

(2)    Die Genossenschaft ist dem Selbsthilfefonds zur Sicherung von Spareinlagen 
bei Wohnungsgenossenschaften mit Spareinrichtung angeschlossen.

(3)   Die besonderen Bestimmungen gemäß Punkt B dieser Satzung (Sparordnung) 
regeln die Grundsätze für den Sparverkehr zwischen der Genossenschaft und 
den Sparern.

  Sie werden im Kassenraum in zugänglicher Weise ausgehängt oder ausgelegt. 
Die	Satzung	steht	auch	unter	der	Internetadresse	www.sbv-flensburg.de	zum	
Download bereit.

I I .  BANKGEHEIMNIS

Die Genossenschaft ist zur Verschwiegenheit über alle auf den Sparer bezogenen Tat-
sachen	und	Wertungen	verpflichtet,	von	denen	sie	Kenntnis	erlangt	(Bankgeheimnis).	
Informationen über den Sparer darf die Genossenschaft nur weitergeben, wenn gesetz-
liche Bestimmungen dies gebieten oder der Sparer eingewilligt hat.

I I I .  SPAREINLAGEN – BEGRIFF

(1)   Spareinlagen sind Einlagen, die durch Ausfertigung einer Urkunde, insbeson-
dere eines Sparbuches, als solche gekennzeichnet sind.

(2)   Spareinlagen dienen der Geldanlage. Geldbeträge, die zur Verwendung im 
Zahlungsverkehr bestimmt sind oder von vornherein befristet angenommen 
werden, gelten nicht als Spareinlagen.
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IV . SPARBÜCHER-VERFÜGUNGSBERECHTIGUNG

(1)  Der Sparer erhält bei der ersten Einlage ein Sparbuch, das

 - Name des Sparers,
 - die Nummer des Sparkontos sowie
 - Angaben über die vereinbarte Kündigungsfrist enthält.

 Anstelle des Sparbuchs können andere Urkunden ausgestellt werden.

(2)   In das Sparbuch werden alle Ein- und Rückzahlungen mit Angabe des Datums 
durch die Genossenschaft eingetragen. Einzahlungen von Spareinlagen erfolgen 
ausschließlich bargeldlos („bargeldlose Einzahlung“). Zu den Rückzahlungs-
modalitäten siehe Ziffer VI. Ohne Buchvorlage geleistete Einzahlungen sowie 
Gutschriften und Rückzahlungen werden bei der nächsten Vorlage des Spar-
buchs eingetragen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Sparbuchs hat der Sparer unverzüglich nach der jeweils letzten Eintragung 
in das Sparbuch gegenüber der Genossenschaft zu erheben. Die Genossenschaft 
ist berechtigt, die Vorlage des Sparbuchs zu verlangen.

(3)   Fehlerhafte Gutschriften der Genossenschaft darf die Genossenschaft durch 
eine Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr ein Rückzahlungs-
anspruch gegen den Sparer zusteht. Der Sparer kann in diesem Fall gegen die  
Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits 
verfügt hat (Stornobuchung).

(4)   Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, 
dass der Sparer der Genossenschaft Änderungen seines Namens, seiner An-
schrift und seines für Rückzahlungen angegebenen Referenzkontos sowie das 
Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der Genossenschaft erteilten 
Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese 
Mitteilungspflicht	besteht	auch	dann,	wenn	die	Vertretungsmacht	in	ein	öffent-
liches Register (zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr 
Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. 

(5)   Für die Zeichnungsberechtigung der Genossenschaft bei Eintragungen in das 
Sparbuch gelten die im Kassenraum ausgehängten Bekanntmachungen.
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(6)   Besonderheiten für Loseblatt-Sparurkunden 

 (6.1)  Der Sparer erhält nach der ersten Einlage einen Sparkontoauszug. Der 
jeweils zuletzt erteilte Sparkontoauszug ist die zur Spareinlage gehören-
de Sparurkunde.

 (6.2)  Über alle Einzahlungen sowie Gutschriften und Rückzahlungen auf 
dem Sparkonto stellt die Genossenschaft jeweils weitere Sparkontoaus-
züge zur Verfügung, die auch den jeweiligen Kontostand ausweisen. Die 
Genossenschaft darf mehrere Buchungen in einem Kontoauszug zusam-
menfassen.

 (6.3)  Die Genossenschaft hat dem Kunden mindestens einmal im Jahr einen 
Sparkontoauszug zu erteilen. Nach Ausstellung eines neuen Sparkonto-
auszugs verliert der jeweils zuvor ausgestellte Sparkontoauszug seine 
Gültigkeit.

 (6.4)  Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Spar-
kontoauszugs hat der Sparer spätestens innerhalb von sechs Wochen 
nach dessen Zugang beim Sparer gegenüber der Genossenschaft zu 
erheben; macht er seine Einwendungen in Textform geltend, genügt die 
Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen recht-
zeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die 
Genossenschaft bei Erteilung eines Sparkontoauszugs besonders hinwei-
sen. Der Sparer kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Spar-
kontoauszugs verlangen, muss dann aber beweisen, dass sein Konto zu 
Unrecht belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.

V . VERZINSUNG

(1)   Spareinlagen werden zu den von der Genossenschaft durch Aushang in den Ge-
schäftsräumen bekannt gegebenen Zinssätzen verzinst. Änderungen werden mit 
ihrer Bekanntgabe wirksam.

(2)   Die Verzinsung beginnt mit dem Tag der Einzahlung und endet mit dem der 
Rückzahlung vorhergehenden Kalendertag. Der Monat wird zu 30 Tagen, das 
Jahr zu 360 Tagen berechnet.
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(3)   Soweit für besondere Sparformen nichts anderes vereinbart ist, werden die 
aufgelaufenen Zinsen zum Schluss des Kalenderjahres gutgeschrieben, dem 
Kapital hinzugerechnet und mit diesem vom Beginn des neuen Kalenderjahres 
an verzinst. Innerhalb eines Zeitraumes von zwei Monaten ab Wertstellung 
kann über die Zinsgutschriften verfügt werden. Danach unterliegen sie der 
Kündigungsregelung	gemäß	Ziffer	VII.	Beim	Auflösen	des	Sparkontos	werden	
die Zinsen sofort gutgeschrieben.

(4)   Mit Ablauf von 30 Jahren nach Ende des Kalenderjahres, in dem die letzte 
Einlage oder Rückzahlung auf das Sparkonto geleistet wurde, kann die Genos-
senschaft die Verzinsung der Spareinlage zum Schluss eines Kalendermonats 
einstellen. Die Genossenschaft wird den Sparer auf die Einstellung der Verzin-
sung unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich hinweisen.

VI . RÜCKZAHLUNGEN

(1)   Spareinlagen werden nur gegen Vorlage des Sparbuchs zurückgezahlt.

(2)    Die Genossenschaft ist berechtigt, die Verfügungsberechtigung des Vorlegers 
zu prüfen und an jeden Vorleger des Sparbuchs Zahlung in Höhe des Kündi-
gungsfreibetrages bzw. in Höhe des gekündigten Betrages zu leisten, es sei 
denn, dass die Genossenschaft die Nichtberechtigung des Vorlegers kennt oder 
grob fahrlässig nicht erkennt.

(3)    Rückzahlungen von Spareinlagen erfolgen in Höhe des fälligen Betrages aus-
schließlich bargeldlos zugunsten eines unter dem Namen des Sparers bei einem 
inländischen Kreditinstitut geführten Girokontos („bargeldlose Rückzahlung 
auf Referenzkonto“). 

  Darüber hinaus darf über Spareinlagen durch Überweisung, durch Lastschrift, 
durch Auftrag in elektronischer Form (E-Mail, Online-Portal) oder durch tele-
fonischen Auftrag verfügt werden:

 -    zur Ausführung eines Dauerauftrags zugunsten eines anderen Sparkontos 
bei der Genossenschaft oder
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 -  durch Lastschrift wegen fälliger Forderungen der Genossenschaft gegen den 
Sparer.

(4)   Das Sparbuch ist zurückzugeben, wenn die gesamte Spareinlage zurückgezahlt 
oder das Sparbuch durch ein neues ersetzt wird.

(5)   Wird die Mitgliedschaft des Sparers oder der Angehörigenstatus (§ 15 AO) des 
Sparers zu einem Mitglied im Sinne der Ziffer I.1. der Sparordnung beendet, 
so	ist	die	Genossenschaft	verpflichtet,	die	gesamte	Geschäftsbeziehung	im	
Sparverkehr zu dem betreffenden Sparer ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist zum Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Wegfall der Voraussetzungen 
gemäß Ziffer I.1. der Sparordnung wirksam wird, zu kündigen. Gleiches gilt 
im Fall des Todes des Sparers, wenn der Erbe nach Ende des Geschäftsjahres, 
in dem der Erbfall eingetreten ist, weder Mitglied der Genossenschaft noch 
Angehöriger (§ 15 AO) eines Mitglieds der Genossenschaft ist. Erben mehrere 
Personen gemeinsam, gilt dies für jede einzelne Person. 

VII . KÜNDIGUNG

(1)    Die Kündigung hat in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen. Rückzahlungen wer-
den nach Ablauf der Kündigungsfrist fällig. Die Möglichkeit der Kündigung 
steht sowohl dem Sparer als auch der Genossenschaft in gleichem Maße zu.

(2)   Die Kündigungsfrist beträgt für Spareinlagen drei Monate. Eine längere 
Kündigungsfrist und eine Kündigungssperrfrist kann vereinbart werden. Ist 
der Aufenthalt des Sparers unbekannt, so bedarf die Kündigungserklärung der 
öffentlichen Zustellung nach Maßgabe von §§ 185ff. ZPO. Die Kündigungs-
frist beginnt nach Ablauf von einem Monat seit der öffentlichen Zustellung der 
Kündigungserklärung (§ 188 ZPO). 

(3)   Spareinlagen mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten können – soweit 
nichts anderes vereinbart ist – ohne Kündigung bis zu einem Betrag von 
2.000,00 EUR innerhalb eines Kalendermonats je Sparkonto vom Sparer zu-
rückgefordert werden. 

(4)   Verfügt der Sparer bei Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist über 
einen von ihm gekündigten Betrag nicht innerhalb von vier Wochen nach 
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Fälligkeit, so gilt die Kündigung als nicht erfolgt und der Zinslauf wird nicht 
unterbrochen. 

  Verfügt der Sparer bei Spareinlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist 
von mehr als drei Monaten über den von ihm gekündigten Betrag nicht inner-
halb von vier Wochen nach Fälligkeit, so wird der gekündigte Betrag vom Tag 
seiner Fälligkeit ab als Spareinlage mit dreimonatiger Kündigungsfrist geführt 
und verzinst, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird1.

VIII .  VORZEIT IGE RÜCKZAHLUNG – VORSCHUSSZINSEN

Ein Anspruch auf vorzeitige Rückzahlung besteht nicht. Eine über den Freibetrag 
hinausgehende Auszahlung ist nur in begründeten Ausnahmefällen im Rahmen einer 
nachzuweisenden wirtschaftlichen Notlage möglich. Werden Spareinlagen ausnahms-
weise vorzeitig zurückgezahlt, so können die zurückgezahlten Einlagen mit Ausnahme 
des in Ziffer VII. genannten Betrags von der Genossenschaft als Vorschuss verzinst 
werden. Der jeweilige Vorschusszinssatz wird durch Aushang in den Geschäftsräumen 
der Genossenschaft bekannt gegeben.

IX . SICHERUNG UND VERFÜGUNGSBESCHRÄNKUNGEN

(1)     Der Sparer kann bestimmen, dass die Genossenschaft nur gegen Vorlage eines 
vereinbarten Verfügungsnachweises oder unter Beachtung einer besonderen 
Sicherungsvereinbarung leisten darf.

(2)   Der Sparer und die Genossenschaft können Verfügungsbeschränkungen über 
Spareinlagen vereinbaren.

(3)   Vereinbarungen nach 1. und 2. werden mit der Eintragung durch die Genossen-
schaft in das Sparbuch wirksam.

1  Die Genossenschaft hat den Sparer zu Beginn der Frist, innerhalb derer der gekündigte Betrag  
abzuheben ist, darauf hinzuweisen, dass der nicht abgehobene Betrag als Sparguthaben mit  
dreimonatiger Frist fortgeführt wird.
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X .  ABTRETUNG, VERPFÄNDUNG, PFÄNDUNG

(1)   Eine Abtretung oder Verpfändung des Sparguthabens ist der Genossenschaft 
gegenüber nur wirksam, wenn ihr außer der Anzeige des Sparers nach § 409 
bzw. § 1280 BGB auch das Sparbuch vorgelegt und die Abtretung bzw. Ver-
pfändung eingetragen worden ist.

(2)   Die Pfändung einer Spareinlage wird mit der Zustellung des Pfändungs- und 
Überweisungsbeschlusses wirksam. Die Auszahlung oder Übertragung des 
Guthabens kann allerdings erst gefordert werden, wenn der Genossenschaft das 
Sparbuch vorgelegt wird.

XI .  VERFÜGUNGSBERECHTIGUNG NACH DEM TOD  
DES SPARERS

Nach dem Tod des Sparers hat derjenige, der sich gegenüber der Genossenschaft auf 
die Rechtsnachfolge des Sparers beruft, der Genossenschaft seine erbrechtliche Be-
rechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der Genossenschaft eine 
Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, 
Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt, darf die Genossen-
schaft denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als 
Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung 
an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Genossenschaft bekannt ist, dass der dort 
Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) 
nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt 
geworden ist.

XII . VERNICHTUNG – VERLUST DES SPARBUCHES

(1)   Der Sparer hat das Sparbuch sorgfältig aufzubewahren. Die Vernichtung oder 
der Verlust des Sparbuchs ist der Genossenschaft sofort anzuzeigen.

(2)   Macht der Sparer glaubhaft, dass ein Sparbuch vernichtet oder abhandenge-
kommen ist, so kann die Genossenschaft ein neues Sparbuch ausstellen; das 
alte Sparbuch gilt damit als kraftlos. Die Genossenschaft kann den Sparer 
stattdessen auf das gerichtliche Aufgebotsverfahren verweisen und die Aus-
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fertigung eines neuen Sparbuchs von dem Ergebnis des gerichtlichen Aufgebots 
abhängig machen.

(3)   Wird das Sparbuch nach der Verlustanzeige von einem Dritten vorgelegt, bevor 
die Kraftloserklärung wirksam geworden ist, so darf die Genossenschaft an 
diesen nur zahlen, wenn sich der Sparer hiermit ausdrücklich einverstanden 
erklärt oder der Dritte eine rechtskräftige Entscheidung über seine Verfügungs-
berechtigung beibringt.

XIII .  HAFTUNG

(1)		 	Die	Genossenschaft	haftet	bei	der	Erfüllung	ihrer	Verpflichtungen	für	Ver-
schulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen	hinzuzieht.	Soweit	die	Sonderbedingungen	für	einzelne	Ge-
schäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, 
gehen diese Regelungen vor. Hat der Sparer durch ein schuldhaftes Verhalten 
(zum	Beispiel	durch	Verletzung	von	Mitwirkungspflichten)	zu	der	Entstehung	
eines Schadens beigetragen, so bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mit-
verschuldens (§ 254 BGB), in welchem Umfang Genossenschaft und Sparer den 
Schaden zu tragen haben.

(2)   Wenn ein Auftrag in der Form ausgeführt wird, dass die Genossenschaft einen 
Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, beschränkt sich die Haftung der 
Genossenschaft auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

(3)    Die Genossenschaft haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Auf-
ruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu ver-
tretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, 
Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

(4)   Im Übrigen trägt der Sparer die Folgen, wenn er gegen die Bestimmungen 
dieser Sparordnung verstößt sowie alle Nachteile aus dem Abhandenkommen, 
der missbräuchlichen Verwendung, der Fälschung oder der Verfälschung des 
Sparbuchs.

(5)   Hält der Sparer bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für nötig, hat 
er dies der Genossenschaft gesondert mitzuteilen.
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XIV . ÄNDERUNG DER SPARORDNUNG

Änderungen der Sparordnung obliegen der Vertreterversammlung/Mitgliederversamm-
lung. 

XV . ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN

Ergänzend gelten die gesetzlichen Vorschriften und die behördlichen Anordnungen für 
den Sparverkehr.

Allgemeine	Informationspflicht	nach	§	36	Verbraucherstreitbeilegungsgesetz	(VSBG):	
Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle	weder	bereit	noch	verpflichtet.
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PUNKT C: DATUM DER EINTRAGUNG / BESCHLUSSFASSUNG

Diese Satzung ist durch die Vertreterversammlung vom 09.05.2023 beschlossen  
worden. Die Satzung wurde am 24.07.2023 in das Genossenschaftsregister des 
Amtsgerichtes Flensburg eingetragen.
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WAHLORDNUNG

§1 WAHLVORSTAND

(1)  Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl von Vertretern und Ersatzver-
tretern zur Vertreterversammlung sowie für alle damit zusammenhängenden 
Entscheidungen wird ein Wahlvorstand bestellt. 

(2)  Der Wahlvorstand besteht aus 1 Mitglied des Vorstandes, aus 2 Mitgliedern des 
Aufsichtsrates und aus 4 Mitgliedern der Genossenschaft. Die Mitglieder des 
Wahlvorstandes, die dem Vorstand oder Aufsichtsrat angehören, werden von 
Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung bestellt. Die gewählten Mit-
glieder werden von der Vertreterversammlung gewählt; für die Wahl gilt § 34a 
der Satzung bezüglich der Wahlen zum Aufsichtsrat entsprechend. Die Mitglie-
der des Wahlvorstandes, die nicht dem Vorstand oder Aufsichtsrat angehören, 
müssen im Wahlvorstand überwiegen.

(3)   Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, dessen Stellver-
treter und einen Schriftführer.

(4)   Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglie-
der bei der Beschlussfassung anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Über die Beschlüsse sind Niederschriften 
anzufertigen. Diese sind von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter so-
wie einem Mitglied zu unterzeichnen. Beschlüsse des Wahlvorstandes können 
auch schriftlich oder im Wege von Fernkommunikationsmedien (beispielsweise 
per Telefon, E-Mail oder Videokonferenz), auch ohne Einberufung einer Sit-
zung, gefasst werden, wenn kein Mitglied des Wahlvorstandes diesem Verfah-
ren widerspricht.

(5)   Der Wahlvorstand soll vor jeder Neuwahl zur Vertreterversammlung gebildet 
werden. Er bleibt jedoch bis zur Neubildung eines Wahlvorstandes im Amt. 
Scheiden Mitglieder vorzeitig aus dem Wahlvorstand aus, so besteht der Wahl-
vorstand für den Rest seiner Amtszeit bzw. bis zur Neubildung aus den verblei-
benden Mitgliedern.
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§2 AUFGABEN DES WAHLVORSTANDES

(1)   Der Wahlvorstand hat unter Beachtung der Satzungsbestimmungen zur  
Vertreterversammlung insbesondere folgende Aufgaben:

 a) die Feststellung der wahlberechtigten Mitglieder, 

 b) die Feststellung der Zahl der zu wählenden Vertreter, 
 
 c) die Festlegung der Zahl der zu wählenden Ersatzvertreter,

 d) die Entscheidung über die Form der Wahl,

 e) die Festsetzung der Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen, 

 f)  die Bekanntmachung der Vorbereitung und Durchführung der Wahl gemäß 
§ 6 Abs. 2,

 g)  die Feststellung und Bekanntmachung der gewählten Vertreter und der ge-
wählten Ersatzvertreter,

 h) die Behandlung von Anfechtungen der Wahl.

(2)   Der Wahlvorstand kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Wahlhelfer und techni-
sche Hilfsmittel heranziehen.

§3 WAHLBERECHTIGUNG

(1)   Wahlberechtigt ist jedes bis zum Tag der Wahl auf Beschluss des Vorstandes 
zugelassene Mitglied. Das gilt nicht, wenn ein Ausschließungsverfahren läuft 
und der Ausschließungsbeschluss an das Mitglied abgesandt worden ist  
(§ 11 Abs. 4 der Satzung).

(2)   Das Mitglied übt sein Stimmrecht persönlich aus. Das Stimmrecht geschäfts-
unfähiger oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkter natürlicher Personen 
sowie das Stimmrecht von juristischen Personen wird durch ihre gesetzlichen 
Vertreter, das Stimmrecht von Personenhandelsgesellschaften durch zur Ver-
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tretung ermächtigte Gesellschafter ausgeübt. Mehrere Erben eines verstorbe-
nen Mitgliedes üben ihr Stimmrecht durch einen gemeinschaftlichen Vertreter 
aus (§ 9 der Satzung). Für die schriftliche Bevollmächtigung zur Ausübung 
des Wahlrechts gilt § 31 Abs. 3 der Satzung. Wahlberechtigte Vertreter des 
Mitgliedes oder Bevollmächtigte müssen ihre Vertretungsbefugnis auf Ver-
langen des Wahlvorstandes nachweisen.

(3)   Soweit ein Vertreter oder Bevollmächtigter im Sinne von Abs. 2 das Stimm-
recht für ein Mitglied ausübt, hat der Vertreter oder Bevollmächtigte auch 
darüberhinausgehende	Rechte	und	Pflichten	des	Mitgliedes	mit	Wirkung	für	
und gegen das Mitglied wahrzunehmen; insbesondere hat der Vertreter oder 
Bevollmächtigte die Erklärung im Sinne von § 10 Abs. 2 lit. c) abzugeben und 
diese gemäß § 10 Abs. 6 Satz 4 zu unterschreiben.

§4 WÄHLBARKEIT

(1)   Wählbar ist jede natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Person, die Mitglied 
der Genossenschaft ist und nicht dem Vorstand oder Aufsichtsrat angehört. Ist 
ein Mitglied der Genossenschaft eine juristische Person oder eine Personen-
gesellschaft, können natürliche Personen, die zu deren gesetzlicher Vertretung 
befugt sind, als Vertreter gewählt werden.

(2)   Nicht wählbar ist ein Mitglied ab dem Zeitpunkt der Absendung des Ausschlie-
ßungsbeschlusses gemäß § 11 Abs. 4 der Satzung.

§5 WAHLBEZIRKE UND WÄHLERLISTEN

(1)   Der Wahlvorstand beschließt, welche Wahlbezirke auf Vorschlag von Vorstand 
und Aufsichtsrat gebildet werden. Dabei sind auch die Mitglieder zu berück-
sichtigen, die nicht mit Wohnungen versorgt sind. Die Wahlbezirke sollen 
möglichst zusammenhängende Wohnbezirke umfassen. In Zweifelsfällen ent-
scheidet der Wahlvorstand, zu welchem Wahlbezirk ein Mitglied gehört. Die 
Bildung nur eines Wahlbezirkes ist zulässig.

(2)   Der Wahlvorstand stellt für jeden Wahlbezirk eine Liste der nach § 3 Abs. 1 
bekannten Wahlberechtigten auf (Wählerliste). Diese wird nach Maßgabe des  
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§ 6 Abs. 2 in den Geschäftsräumen der Genossenschaft zur Einsicht für die 
Mitglieder ausgelegt und erforderlichenfalls ergänzt.

(3)   Der Wahlvorstand stellt fest, wie viele Vertreter und Ersatzvertreter in den 
einzelnen Wahlbezirken entsprechend der sich nach § 31 Abs. 4 der Satzung  
ergebenden Mindestzahl zu wählen sind. Maßgebend ist die Zahl der Mitglie-
der am letzten Tag des der Wahl vorhergegangenen Geschäftsjahres.

(4)   Der Wahlvorstand stellt fest, wie viele Ersatzvertreter gemäß § 31 Abs. 4 der 
Satzung in den einzelnen Wahlbezirken zu wählen sind.

§6 ORT UND ZEIT DER WAHL, BEKANNTMACHUNG

(1)   Die Wahl wird gemäß § 31 Abs. 4 der Satzung in Form der Briefwahl durchge-
führt.

(2)   Der Wahlvorstand hat den Mitgliedern rechtzeitig alle die Wahl zur Vertreter-
versammlung betreffenden Daten, Fristen und Unterlagen und die Form der 
Wahl bekannt zu machen. Bekanntmachungen erfolgen durch Auslegung in den 
Geschäftsräumen/ Bereitstellung auf der Internetseite der Genossenschaft zur 
Einsicht für die Mitglieder. Auf die Auslegung/Bereitstellung ist in dem in § 43 
Abs. 2 der Satzung genannten Blatt hinzuweisen.

§7 KANDIDATEN UND WAHLVORSCHLÄGE

(1)   Der Wahlvorstand und jedes Mitglied können Kandidaten zur Wahl als Ver-
treter vorschlagen. Der Vorschlag muss jeweils den Nachnamen, Vornamen 
und die Anschrift sowie die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse des 
vorgeschlagenen Mitgliedes angeben. Dem Vorschlag ist eine Erklärung des 
Vorgeschlagenen beizufügen, dass er mit seiner Benennung einverstanden ist, 
sowie eine vom Vorgeschlagenen unterschriebene Erklärung, dass er die zum 
Zeitpunkt der Abgabe des Wahlvorschlags aktuellen „Datenschutzhinweise 
Vertreterwahl“ zur Kenntnis genommen hat. Die Einzelheiten, insbesondere 
die erforderlichen personenbezogenen Daten, ergeben sich aus den in Satz 3 
genannten Datenschutzhinweisen.
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(2)  Der Wahlvorstand prüft die von den Mitgliedern eingereichten Wahlvorschläge.
 
(3)   Der Wahlvorstand stellt die Vorschläge nach den einzelnen Wahlbezirken zu-

sammen und gibt diese gemäß § 6 Abs. 2 bekannt.

§8 DURCHFÜHRUNG DER WAHL, STIMMZETTEL

(1)   Die Vertreter und Ersatzvertreter werden in geheimer Wahl gewählt. § 31 Abs. 
4 der Satzung gilt entsprechend.

(2)  Die Wahl kann durchgeführt werden in der Form der Stimmabgabe im Wahl-
raum (§ 9), der Briefwahl (§ 10) und der Online-Wahl (§§ 11a ff.). Der Wahlvor-
stand kann beschließen, dass die Wahl nur in der einen oder anderen Form oder 
in einer kombinierten Form durchgeführt wird.

(3)   Die Stimmabgabe erfolgt per Stimmzettel. Bei Stimmabgabe im Wahlraum 
oder per Briefwahl erfolgt die Stimmabgabe mittels papierhaften Stimmzettels. 
Bei Stimmabgabe per Online-Wahl erfolgt die Stimmabgabe mittels elektroni-
schen Stimmzettels.

(4)   Es ist zu gewährleisten, dass jedes Mitglied sein Stimmrecht nur einmal aus-
übt. Im Fall einer kombinierten Wahl gemäß Abs. 2 ist sicherzustellen, dass die 
Stimmabgabe im Wahlraum erst dann erfolgt, wenn die Stimmabgabe gemäß 
§ 10 und/oder § 11b bereits abgeschlossen ist, es sei denn, es kann auf andere 
Weise sichergestellt werden, dass ein Mitglied sein Stimmrecht nur einmal aus-
übt.

(5)  Die Wahl nach gebundenen Listen ist ausgeschlossen.

(6)   Der Stimmzettel muss die Namen und Anschriften für den einzelnen Wahlbe-
zirk aufgestellten Kandidaten enthalten.
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§9 STIMMABGABE IM WAHLRAUM

(1)   Der Stimmzettel ist dem Wähler im Wahlraum zu übergeben. Die Ausgabe des 
Stimmzettels ist in der Wählerliste zu vermerken.

(2)    Im Fall der kombinierten Wahl nach § 8 Abs. 2 gleicht der Wahlvorstand vor 
Ausgabe der Stimmzettel die Wählerliste dahingehend ab, ob bereits eine 
Stimmabgabe gemäß § 10 oder gemäß § 11b erfolgt ist. Bei bereits erfolgter 
Stimmabgabe gemäß § 10 oder gemäß § 11b wird kein Stimmzettel ausgege-
ben.

(3)   Der Wähler kreuzt auf dem Stimmzettel die vorgeschlagenen Kandidaten an, 
denen er seine Stimme gibt. Er darf nur höchstens so viele Namen ankreuzen, 
wie Vertreter und Ersatzvertreter zu wählen sind.

(4)   Der Wähler legt seinen Stimmzettel unter Aufsicht des Wahlvorstandes in die 
Wahlurne.

(5)   Nach Ablauf der Wahlzeit dürfen nur noch die Wähler zur Stimmabgabe zuge-
lassen werden, die zu diesem Zeitpunkt im Wahlraum anwesend sind. Nachdem 
diese Wähler ihre Stimmen abgegeben haben, erklärt der Wahlvorstand die 
Wahl für beendet.

§10 BRIEFWAHL

(1)   Jedes Mitglied kann durch Brief wählen, soweit die Briefwahl vom Wahlvor-
stand zugelassen ist. Der Wahlvorstand gibt den Zeitpunkt bekannt, bis zu dem 
spätestens die schriftliche Stimmabgabe beim Wahlvorstand eingegangen sein 
muss.

(2) Der Wahlvorstand übermittelt dem Mitglied auf Anfordern 
   einen Freiumschlag (Wahlbrief), der mit dem Wahlbezirk gekennzeichnet 

und mit der Adresse des Wahlvorstandes versehen ist und
  einen Stimmzettel mit neutralem Stimmzettelumschlag und
   eine vorgedruckte, von dem Mitglied abzugebende Erklärung, in der gegen-

über dem Wahlvorstand zu versichern ist, dass der Stimmzettel persönlich 
ausgefüllt wurde.
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(3)   Wird auf Beschluss des Wahlvorstandes nur durch Brief gewählt, so sendet die 
Genossenschaft den Mitgliedern unaufgefordert die Wahlunterlagen zu. 

(4)    Hat ein Mitglied die Unterlagen für die Briefwahl nicht erhalten, so hat es sich 
zur Übermittlung von Ersatzwahlunterlagen rechtzeitig an den Wahlvorstand 
zu wenden. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

(5)   Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen und etwaiger Ersatzwahlunterlagen ist in 
der Wählerliste zu vermerken.

(6)   Der vom Mitglied ausgefüllte Stimmzettel ist in den zu verschließenden 
Stimmzettelumschlag zu legen. Der verschlossene Stimmzettelumschlag ist in 
den Wahlbrief zu legen.§ 9 Abs. 3 gilt entsprechend. Die vorgedruckte Erklä-
rung gemäß Abs. 2 lit. c) ist unter Angabe des Ortes und des Datums vom Mit-
glied zu unterschreiben und ebenfalls in den Wahlbrief zu legen. Der Wahlbrief 
ist so rechtzeitig an die vorgegebene Adresse zu übersenden, dass dieser frist-
gerecht zu dem vom Wahlvorstand festgesetzten Zeitpunkt nach Abs. 1 eingeht.

(7)   Die eingegangenen Wahlbriefe sind ungeöffnet nach näherer Bestimmung des 
Wahlvorstandes ordnungsgemäß zu verwahren. Ihre Anzahl ist für jeden Wahl-
bezirk gesondert festzuhalten. Die nicht ordnungsgemäß gekennzeichneten 
Wahlbriefe sind mit dem Vermerk „ungültig“ zu versehen.

(8)   Der Wahlvorstand stellt die Anzahl der ihm übermittelten Wahlbriefe – be-
zogen auf den Bezirk – in einer Niederschrift fest. Bei ungültigen Wahlbriefen 
gilt die Stimme als nicht abgegeben. Der Wahlvorstand vermerkt die Stimmab-
gabe in der Wählerliste entsprechend. Danach sind die Stimmzettelumschläge 
dem Wahlbrief zu entnehmen. Der Wahlvorstand prüft deren Gültigkeit anhand 
der Vorgaben gemäß Abs. 2 und 6. Im Fall der kombinierten Wahl nach § 8 
Abs. 2 gleicht der Wahlvorstand nach dem gemäß § 11b Abs. 2 Satz 2 bekannt 
gemachten Zeitpunkt die Wahlbriefe mit der Wählerliste gemäß § 11b ab. Bei 
bereits erfolgter Stimmabgabe gemäß § 11b wird der zugehörige Stimmzettel-
umschlag ungeöffnet zu den Wahlunterlagen genommen. Bei nicht erfolgter 
Stimmabgabe gemäß § 11b wird der Stimmzettelumschlag in die Wahlurne 
gelegt. Die Wahlbriefe sind zu vernichten. Die Anzahl der gültigen und der un-
gültigen Stimmzettelumschläge ist in der Niederschrift festzuhalten.
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§11a ONLINE-WAHL – ZULÄSSIGKEIT UND ANFORDERUNGEN

(1)   Der Wahlvorstand darf die Durchführung der Online-Wahl nur beschließen, 
wenn das System zur Durchführung der Online-Wahl die technischen Spezi-
fikationen	besitzt,	um	alle	gesetzlichen	und	satzungsgemäßen	Wahlgrundsätze	
und die zwingenden Datenschutzvorschriften einzuhalten. Die Erfüllung der 
technischen Anforderungen ist durch geeignete Unterlagen zu dokumentieren.

(2)   Die Einhaltung der Wahlgrundsätze sowie der Datenschutzvorschriften wird 
insbesondere durch folgende Maßnahmen sichergestellt:

 a)  das eingesetzte System zur Durchführung der Online-Wahl genügt dem 
jeweiligen Stand der Technik, insbesondere den entsprechenden Anforde-
rungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik,

 b) jedes Mitglied übt sein Stimmrecht nur einmal aus,

 c)  der Prozess der Stimmabgabe erfolgt anonymisiert und die abgegebenen 
Stimmen werden von personenbezogenen Daten getrennt gespeichert,

 d)  die Reihenfolge des Stimmeingangs kann nicht nachvollzogen werden,

 e)  die IP-Adressen der wählenden Mitglieder werden nicht gespeichert, 

 f)   es erfolgt keine Speicherung des elektronischen Stimmzettels auf dem zur 
Eingabe benutzten Endgerät,

 g)  die Datenübermittlung erfolgt verschlüsselt, um unbemerkte Veränderungen 
der Wahldaten zu verhindern,

 h)  bei der Übertragung und Verarbeitung der Wahldaten2 wird gewährleistet, 
dass bei der Überprüfung der Stimmberechtigung und der Registrierung 
der Stimmabgabe in der Wählerliste kein Zugriff auf den Inhalt der Stimm-
abgabe möglich ist (der Wahlvorstand kann lediglich überprüfen, ob ein 
Wähler elektronisch abgestimmt hat, um eine doppelte Stimmabgabe auszu-
schließen; nicht jedoch wie er abgestimmt hat),

2  Überprüfung der Stimmberechtigung, die Speicherung der Stimmabgabe zugelassener Wähler, die 
Registrierung der Stimmabgabe und die Überprüfung auf mehrfacher Ausübung des Stimmrechtes.
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 i)  sonstige Rückschlüsse auf das Abstimmverhalten sind ausgeschlossen,

	 j)		 	eine	Veränderung	des	elektronischen	Stimmzettels	nach	der	finalen	Über-
mittlung ist ausgeschlossen, 

 k)  die Wahlserver werden in Deutschland oder an einem Standort innerhalb 
der europäischen Union betrieben,

 l)  die Wahlserver müssen vor Angriffen aus dem Netz geschützt sein, ins-
besondere dürfen nur autorisierte Zugriffe zugelassen werden (autorisierte 
Zugriffe sind insbesondere die Überprüfung der Stimmberechtigung, die 
Speicherung der Stimmabgabe zugelassener Wähler, die Registrierung der 
Stimmabgabe und die Überprüfung auf mehrfacher Ausübung des Stimm-
rechtes),

 m)  es ist durch geeignete technische Maßnahmen sichergestellt, dass im Falle 
des Ausfalles oder der Störung eines Servers oder eines Serverbereiches 
keine Stimmen unwiederbringlich verloren gehen können und dass die Wie-
derholung der Stimmenauszählung gemäß § 12 Abs. 3 möglich ist.

(3)   Die Mitglieder werden über geeignete Sicherungsmaßnahmen informiert, mit 
denen das für die Durchführung der Online-Wahl genutzte Endgerät gegen Ein-
griffe Dritter nach dem aktuellen Stand der Technik geschützt wird.

§11b ONLINE-WAHL – WAHLVERFAHREN

(1)   Jedes Mitglied kann seine Stimme mittels elektronischen Stimmzettels unter 
der in der Bekanntmachung nach § 6 veröffentlichten Internetadresse abgeben, 
soweit der Wahlvorstand die Online-Wahl zugelassen hat. Hierzu werden dem 
Mitglied auf Anfordern die erforderlichen Wahlunterlagen zur Verfügung ge-
stellt. Wird auf Beschluss des Wahlvorstandes ausschließlich per Online-Wahl 
gewählt, so sendet die Genossenschaft den Mitgliedern unaufgefordert die 
Wahlunterlagen zu.

(2)   Die Ausgabe der Wahlunterlagen ist in der Wählerliste zu vermerken. Der 
Wahlvorstand gibt den Zeitpunkt bekannt, bis zu dem das System zur Durchfüh-
rung der Online-Wahl geöffnet und eine elektronische Stimmabgabe möglich ist.
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(3)   Die Wahlunterlagen bestehen aus dem Wahlschreiben mit den Zugangsdaten  
(z. B. Wähler-ID und Passwort) und Informationen zur Durchführung der 
Wahl. Der Wahlberechtigte hat vertraulich mit seinen Zugangsdaten umzuge-
hen.

(4)   Die Stimmabgabe im Rahmen der Online-Wahl wird von der Genossenschaft 
während des Wahlzeitraums zusätzlich in den Räumlichkeiten der Genossen-
schaft ermöglicht, sofern der Wahlvorstand ausschließlich die Online-Wahl 
zugelassen hat.

(5)   Die Stimmabgabe erfolgt mittels elektronischen Stimmzettels und ist nur nach 
vorheriger	Anmeldung	und	Authentifizierung	des	Mitglieds	im	System	zur	
Durchführung	der	Online-Wahl	möglich.	Anmeldung	und	Authentifizierung	
erfolgen gemäß den Informationen zur Durchführung der Wahl nach Abs. 2.

(6)   Der elektronische Stimmzettel ist entsprechend den Informationen zur Durch-
führung der Wahl nach Abs. 2 elektronisch auszufüllen. § 9 Abs. 3 gilt entspre-
chend.

(7)   Bis zur endgültigen Stimmabgabe kann die Eingabe korrigiert oder abgebro-
chen werden. Eine verbindliche Übermittlung des elektronischen Stimmzettels 
ist erst nach Bestätigung der Eingabe durch das Mitglied möglich (verbindliche 
Stimmabgabe).

(8)   Die erfolgreiche Übermittlung (Speicherung der verbindlichen Stimmabgabe 
in der elektronischen Urne) wird dem Mitglied auf dem zur Durchführung der 
Wahl genutzten Endgerät angezeigt. Mit dieser Anzeige gilt die Stimmabgabe 
als vollzogen.

(9)   Die Stimmabgabe wird bis zum Ende der Wahl zugriffssicher gespeichert. 
Das verwendete System zur Durchführung der Online-Wahl darf die Möglich-
keit für einen Papierausdruck der abgegebenen Stimme nach der endgültigen 
Stimmabgabe nicht zulassen. Die Stimmabgabe wird automatisch in der Wäh-
lerliste vermerkt.
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§11c ONLINE-WAHL – UMGANG MIT STÖRUNGEN

(1)  Werden Störungen im Rahmen der Online-Wahl bekannt, etwa bezüglich der 
Erreichbarkeit von Wahlportal und Wahlservern, die ohne Gefahr eines vor-
zeitigen Bekanntwerdens oder Löschens der bereits abgegebenen Stimmen 
behoben werden können und bei denen eine mögliche Stimmmanipulation aus-
geschlossen ist, soll der Wahlvorstand diese Störung ohne Unterbrechung der 
Wahl beheben oder beheben lassen und die Online-Wahl fortsetzen.

(2)   Können die in Abs. 1 benannten Gefahren oder eine mögliche Stimmmani-
pulation nicht ausgeschlossen werden oder liegen vergleichbare gewichtige 
Gründe vor, ist die Online-Wahl zunächst zu unterbrechen. Können die in Satz 
1 benannten Sachverhalte ausgeschlossen werden, wird die Online-Wahl nach 
Behebung der zur Wahlunterbrechung führenden Störung fortgesetzt. Können 
die in Satz 1 benannten Sachverhalte nicht mit vertretbarem Zeitaufwand aus-
geschlossen werden, wird die Online-Wahl insgesamt durch den Wahlvorstand 
endgültig abgebrochen.

(3)   Störungen im Sinne des Abs. 1 und 2, deren Dauer und die vom Wahlvorstand 
getroffenen Maßnahmen sowie die diesen zugrundeliegenden Erwägungen sind 
in der Niederschrift gemäß § 13 zu vermerken. Unterbrechungen und die vom 
Wahlvorstand in diesem Zusammenhang beschlossenen Maßnahmen sowie 
Wahlabbrüche sind den Mitgliedern bekannt zu machen. Für die Bekanntma-
chung gilt § 6 Abs. 2 Satz 2 entsprechend.

(4)   Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Störungen, die von Mitgliedern zu vertre-
ten sind.

§12 ERMITTLUNG DES WAHLERGEBNISSES

(1)   Zur Ermittlung des Wahlergebnisses prüft der Wahlvorstand die Gültigkeit 
jedes Stimmzettels und nimmt am Tag der Stimmauszählung die Stimmenzäh-
lung vor.

(2)   Die Stimmabgaben gemäß § 9, § 10, und § 11b werden am Tag der Stimmaus-
zählung zusammengeführt, soweit die Wahl in einer kombinierten Form gemäß 
§ 8 Abs. 2 durchgeführt wurde.
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(3)   Soweit es die Stimmabgabe nach § 11b betrifft, veranlasst der Wahlvorstand 
am Tag der Stimmauszählung die Auszählung der elektronisch abgegebenen 
Stimmen. Das System zur Durchführung der Online-Wahl zählt die elektro-
nisch abgegebenen Stimmen aus und berechnet das Teilergebnis der Online-
Wahl. Das Teilergebnis wird anhand des Ausdrucks der Auszählungsergebnisse 
durch den Wahlvorstand festgestellt.

(4)   Nach der Stimmzählung und ggf. Zusammenführung gemäß Abs. 2 wird das 
Endergebnis durch den Wahlvorstand festgestellt.

(5)  Ungültig sind Stimmzettel,

 a)  die mehr angekreuzte bzw. markierte Namen enthalten, als Vertreter und 
Ersatzvertreter zu wählen sind,

 b)  die nicht mit dem Stimmzettel übereinstimmen, der dem Wahlberechtigten 
ausgehändigt bzw. übermittelt wurde, insbesondere andere als in den Wahl-
vorschlägen aufgeführte Namen enthalten,

 c)  aus denen der Wille des Abstimmenden nicht eindeutig erkennbar ist,

 d)  die mit Zusätzen oder Vorbehalten versehen sind,

 e)  die nicht oder nicht allein in dem Stimmzettelumschlag abgegeben worden 
sind.

(6)   Die Ungültigkeit eines Stimmzettels ist durch Beschluss des Wahlvorstandes 
festzustellen und zu begründen.

§13 NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE WAHL

(1)   Über den Ablauf und das Ergebnis der Wahlhandlungen ist eine Niederschrift 
aufzunehmen. Dieser sind die gültigen Stimmzettel sowie die Stimmzettel, die 
vom Wahlvorstand für ungültig erklärt worden sind, sowie der Ausdruck ge-
mäß § 12 Abs. 3 Satz 3 als Anlage beizufügen.

(2)   Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden des Wahlvorstandes oder seinem 
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Stellvertreter sowie einem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes zu unter-
zeichnen und für die Dauer der Wahlperiode vom Wahlvorstand zu verwahren.

§14  FESTSTELLUNG DER VERTRETER UND ERSATZVERTRETER

(1)   Aufgrund der zugelassenen Wahlvorschläge und der Niederschriften über die 
Wahlhandlungen stellt der Wahlvorstand am Tag der Wahl die gewählten Ver-
treter und Ersatzvertreter durch Beschluss fest.

(2)   Als Vertreter sind in der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen die 
Mitglieder gewählt, die jeweils die meisten Stimmen – bezogen auf den Bezirk – 
erhalten haben.

(3)  Als Ersatzvertreter sind in der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen die 
Mitglieder gewählt, die nach den Vertretern jeweils die meisten Stimmen – be-
zogen auf den Bezirk – unter Beachtung von § 5 Abs. 4 erhalten haben.

(4)  Bei Mitgliedern, die die gleiche Stimmenzahl erhalten haben, entscheidet über 
die Reihenfolge im Sinne von Abs. 2 und 3 und damit über ihre Zuordnung als 
Vertreter oder Ersatzvertreter die längere Zugehörigkeit zur Genossenschaft, bei 
gleich langer Zugehörigkeit die alphabetische Reihenfolgt des Familiennamens.

(5)  Der Wahlvorstand hat die als gewählt festgestellten Vertreter und Ersatzver-
treter unverzüglich über ihre Wahl zu unterrichten. Die Gewählten haben nach 
ihrer Benachrichtigung unverzüglich zu erklären, ob sie die Wahl annehmen.

(6) Fällt nach der Wahl ein Vertreter vorzeitig weg durch

 a) Niederlegung des Amtes als Vertreter,

 b) Ausscheiden aus der Genossenschaft,

 c)  Absendung des Ausschließungsbeschlusses gemäß § 11 Abs. 4 der Satzung, 
so tritt an seine Stelle der Ersatzvertreter entsprechend der Reihenfolge 
nach Abs. 3. Dies gilt auch, wenn der als Vertreter Gewählte vor der An-
nahme der Wahl ausscheidet (§ 31 Abs. 7 der Satzung).
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(7)   Steht in einem Wahlbezirk kein Ersatzvertreter mehr zur Verfügung, so dürfen 
Ersatzvertreter anderer Wahlbezirke, die der Wahlvorstand bestimmt, entspre-
chend der Reihenfolge nach Abs. 3 nachrücken.

(8)  Sind alle Ersatzvertreter der Wahlbezirke weggefallen, kann eine Nachwahl der 
Ersatzvertreter durchgeführt werden, um zu vermeiden, dass die Zahl der Ver-
treter unter die Mindestzahl gemäß § 31 Abs. 1 der Satzung sinkt.

§15  BEKANNTGABE DER VERTRETER UND ERSATZVERTRETER

Der Wahlvorstand hat die Liste mit den Nachnamen, Vornamen sowie den Anschriften, 
Telefonnummern oder E-Mail-Adressen der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter zur 
Einsichtnahme für die Mitglieder mindestens zwei Wochen lang in den Geschäftsräu-
men der Genossenschaft und ihren Niederlassungen auszulegen oder bis zum Ende der 
Amtszeit der Vertreter auf der Internetseite der Genossenschaft zugänglich zu machen. 
Die Auslegung oder die Zugänglichkeit im Internet ist gem. § 43 der Satzung bekannt 
zu machen. Die Frist für die Auslegung oder Zugänglichmachung im Internet beginnt 
mit der Bekanntmachung. Auf Verlangen ist jedem Mitglied unverzüglich eine Ab-
schrift der Liste auszuhändigen; hierauf ist in der Bekanntmachung nach Satz 2 
hinzuweisen.

§16  WAHLANFECHTUNG

Jedes wahlberechtigte Mitglied kann innerhalb einer Frist von einer Woche nach Ab-
lauf der Auslegungsfrist (§15) bei dem Wahlvorstand die Wahl schriftlich anfechten, 
wenn gegen zwingende Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung oder 
der Wahlordnung verstoßen worden ist. Die Wahlanfechtung ist nicht begründet, wenn 
durch	den	gerügten	Verstoß	das	Wahlergebnis	nicht	beeinflusst	wird.	Über	die	An-
fechtung entscheidet der Wahlvorstand. Er gibt dem Anfechtenden seine Entscheidung 
schriftlich bekannt.

§17  INKRAFTTRETEN DER WAHLORDNUNG

Die Vertreterversammlung hat gemäß § 43a Abs. 4 GenG durch Beschluss vom 
09.05.2023 der Wahlordnung zugestimmt. Sie tritt mit dieser Beschlussfassung in Kraft.
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